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Einleitung 

 

Die natürliche Auslese sorgt dafür, 

daß immer die Stärksten oder die am besten Angepaßten überleben. 

Charles Darwin (1809-1892) 

 

Es war im Jahr 1938, als ein trauriges Kapitel der österreichischen Geschichte 

begann. 

Das nationalsozialistische Regime unter Adolf Hitler vollzog einen Prozess mit 

dem beschºnigenden Namen ĂAusleseñ. Weil angeblich biologisch begründet als 

Ănat¿rlichñ tituliert, wurden nach rassistischen Prinzipien Menschen 

unterschieden und ausgewählt. 

Nach nationalsozialistischer Auffassung, verfügte ein Mensch Ăarischerñ 

Abstammung ¿ber das Recht, einen Menschen Ăj¿disch definierterñ (siehe Kapitel 

3) Abstammung zu enteignen. Der Ăstarke Arierñ ¿berlebte, der Ăschwache Judeñ 

wurde seines Vermögens beraubt, deportiert und im schlimmsten Fall im KZ 

ermordet. 

 

Bereits an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass verwendete Termini 

wie ĂArisierungñ, ĂEntjudungñ, Ăverjudetñ, usw. aus dem Sprachschatz der 

Nationalsozialisten stammen, negativ besetzt sind und nach dem Untergang des 

Dritten Reichs aus dem Sprachgebrauch verbannt worden sind. 

Daher werden diese Begriffe in der Arbeit unter Anführungszeichen gesetzt.  

 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich inhaltlich in drei Hauptteile. Der Leser wird 

von der allgemeinen abstrakten Ebene zum Konkreten geführt. Dies ist 

notwendig, um die Zusammenhänge erkennen und richtig einordnen zu können.  

 

Der erste Teil der Arbeit (Kapitel 1-6) dient einer allgemeinen Einführung in das 

Thema ĂArisierungñ. Wichtige Begriffe werden hier definiert und die zeitlichen 

Phasen der ĂArisierungñ dokumentiert. Im dritten Kapitel wird die ĂFeindgruppeñ 
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genau bestimmt. Nach Einf¿hrung der ĂN¿rnberger Rassegesetzeñ in Österreich 

war ĂJudeñ ein Begriff. Er konnte unter Paragraph 5 der ĂErsten Verordnung zum 

Reichsb¿rgergesetzñ wie in einem Lexikon nachgeschlagen werden. 

Die Kapitel vier bis sechs geben einen Überblick über die Installation der 

Gremien, Institutionen, Behörden und Apparate, die zu einem allumfassenden 

nationalsozialistischen Netzwerk heranwuchsen. Das Ziel dieses Netzwerks war 

Kontrolle. Personen, die zu diesem Zweck beschäftigt wurden, hießen 

ĂAufsichtspersonenñ, ĂKontrollorganeñ oder Ă¦berwachungspersonenñ. Ein 

Unterkapitel befasst sich mit den Akteuren im ĂArisierungsprozessñ. 

 

 

Der zweite Teil der Arbeit (Kapitel 7-8) dokumentiert die Entwicklung des 

Buchhandels in Österreich. Der Buchdruck eröffnete den Menschen ganz neue 

Zugänge zu Wissen und Information. Das Buch als Träger von Kultur- und 

geistigem Gedankengut wurde vor allem von politischen Mächten benutzt, um so 

die Verbreitung von Ideen und Weltanschauungen zu lenken. Daher wurden in der 

Zeit von 1933-1938 Bücher verboten, um widersprüchliche Inhalte gegen die 

herrschende Ideologie zu vermeiden und die eigene Machtposition zu stärken. 

In diesem Kapitel finden sich auch Erklªrungen daf¿r, warum der ĂAnschlussñ 

Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland von den Buchhändlern 

begrüßt wurde. 

Die Kapitel 7.2 bis 7.9 dokumentieren die Bedeutung des ĂAnschlussesñ f¿r den 

Österreichischen Buchhandel. Der Leser verlässt hier die abstrakte Ebene und 

kommt zu den konkreten Verªnderungen, die sich nach dem ĂAnschlussñ im 

Buchhandel ereigneten. 

Das Buch, aber auch Zeitungen und Zeitschriften wurden zu mächtigen 

Instrumenten der Nationalsozialisten. In keiner anderen Sparte wurde stärker 

kontrolliert und sanktioniert. Die Medien dienten ausschließlich dem Zweck der 

Propaganda. Dies erforderte eine neue Organisation des gesamten Buchhandels. 

Es galt Vorbereitungen zu treffen, Verzeichnisse über die Parteigenossen und 

jüdischen Buchhandlungen anzulegen, auf deren Grundlage eine Ausschaltung der 

Juden aus dem Buchhandel geplant werden konnte. Man sprach jetzt auch von 
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Ăgleichgeschalteter Literaturpolitikñ, ĂSªuberungenñ und Ăvolksschªdlichem 

Schrifttumñ. 

 

Bestehende Einrichtungen wurden aufgelöst, dafür an anderer Stelle neue 

Institutionen errichtet. Kapitel 7.9 befasst sich mit der Einführung der 

Reichsschrifttumskammer (RSK) nach deutschem Vorbild und der 

Reichskulturkammergesetzgebung. Die Ausübung des Buchhändlerberufs war 

nicht mehr an eine Konzession gebunden, sondern von der Aufnahme in die RSK 

abhªngig. Der Antragssteller musste nachweisen, dass er rein Ăarischerñ 

Abstammung war, denn Juden wurden nicht als Mitglieder aufgenommen. 

 

Personelle Veränderungen in Führungspositionen und die wirtschaftlich triste 

Situation im Buchhandel trieben die ĂEntjudungñ weiter voran. 

In Kapitel 7.8 wird in diesem Zusammenhang Karl Bergers ĂDenkschriftñ 

vorgestellt, in der er Lösungsansätze für die Ausschaltung der Juden aus dem 

Buchhandel vorbringt. Seiner Ansicht nach trugen die Juden die Schuld an der 

schlechten Wirtschaftslage. Zudem wurden während des Ständestaats unzählige 

Konzessionen verliehen. 

 

Nach Abschluss aller Vorbereitungen, beschäftigt sich Kapitel 8 mit der 

Umsetzung der ĂArisierungenñ und Liquidationen. In Kapitel 8.1 wird nochmals 

das Thema Akteure speziell im Buchhandel aufgegriffen. 

 

 

Im dritten Teil der vorliegenden Arbeit (Kapitel 9-10) soll anhand von sieben 

Fallbeispielen der ĂArisierungsprozessñ verdeutlicht werden. Es handelt sich 

dabei um sieben Buchhandlungen, die ein Mann im Laufe seiner Karriere als 

ĂAriseurñ enteignete. Zeugenaussagen verdeutlichen dabei, in welch korrupter 

Weise Johannes Katzler bei den ĂArisierungenñ vorgegangen war. 

In verschiedenen Werken erhielt er den Titel ĂGroÇariseurñ Johannes Katzler. In 

Kapitel 10 wird die Frage erºrtert: ĂWer war Johannes Katzler?ñ In den meisten 

Werken wird er nur in Verbindung mit den ĂArisierungenñ der Buchhandlungen 
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Richard Lanyi, Alois Reichmann, Josef Kende, M. Breitenstein, H. Saar, Dr. Carl 

Wilhelm Stern und Moritz Perles am Rande angeführt. Das Kapitel liefert 

Informationen zur Person, zu seinem Wirken als ĂGroÇariseurñ und dokumentiert 

zum Abschluss die Folgen der Anklage in den Fällen Richard Lányi und Alois 

Reichmann.  

 

Die vorliegende Diplomarbeit basiert auf einer vergleichenden Literaturstudie. 

Diese setzt sich aus einer umfassenden Literaturrecherche zum Thema 

ĂArisierungñ im allgemeinen sowie aus einer Archiv- und Aktenrecherche über 

die ausgewählten Buchhandlungen bzw. Fallbeispiele im speziellen zusammen.  

 

Die Erkenntnisse des allgemeinen Teils der Arbeit stützen sich in erster Linie auf 

Monographien, Aufsätze und Artikel zeitgenössischer Medien, die für das Thema 

herangezogen wurden.  

 

Die Grundlage für den zweiten Teil der Arbeit bildete die Österreichische 

Verlagsgeschichte Band I und II von Murray G. Hall. Beim Lesen der beiden 

Werke wurde ein Gesamtüberblick gewonnen, der es ermöglichte, weiterführende 

Entwicklungsschritte richtig zu interpretieren und Aktenmaterial richtig 

einzuordnen. 

Auch die Mappe 507 aus dem Archiv des Buchgewerbehauses, Grünangergasse 4, 

lieferte wichtige Informationen und Erkenntnisse. 

 

Die verarbeiteten Informationen des dritten Teils stammen vornehmlich aus 

diversen Akten des Österreichischen Staatsarchivs und des Wiener Stadt- und 

Landesarchivs. Besonderen Stellenwert für die gewonnenen Erkenntnisse nahmen 

dabei die Strafakten über den Strafgerichtsprozess von Johannes Katzler ein. 

 

 

Ziel der Arbeit ist es, die sukzessive Zerstörung eines Wirtschaftszweigs 

aufzuzeigen. Dabei soll weiter verdeutlicht werden, dass sich die ĂArisierungenñ 



 14 

nicht nur auf die jüdischen Geschäftsinhaber auswirkten, sondern auch auf die 

Ăarischenñ Angestellten einer Buchhandlung. 

Der Ausdruck Akteur im ĂArisierungsprozessñ wird bewusst gewªhlt. Es soll die 

Frage geklärt werden, welche Eigenschaften, Zeugnisse oder menschliche 

Qualitäten jemand mitbringen musste, um eine Hauptrolle im 

ĂArisierungsprozessñ zu spielen. Aus diesem Zusammenhang heraus erwächst 

auch die Frage, nach dem ĂAriseurñ in seiner Person und Funktion. 
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1 ĂArisierungñ ï eine Begriffsbestimmung 

Für die Ausschaltung der Juden im Dritten Reich existierte kein grundlegender 

Plan, dennoch lässt sich ein deutliches Schema erkennen. 

Im Zuge des ĂAnschlussesñ Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland 

am 12. März 1938 begann ein zunächst spontaner Raubzug gegen jüdische 

Vermögenswerte.  

Im Mai 1938 wurde ĂJudeñ als Begriff (siehe Kapitel 3.1) definiert, anschließend 

folgte die ĂEntjudungñ ¥sterreichs durch ein halbwegs geordnetes b¿rokratisches 

System (vgl. Hall 1988, 24).  

 

ĂDie āEntjudungô ï das war die Entfernung der Juden aus allen Ämtern und 

öffentlichen Funktionen, die Beschränkung und bald das Verbot der Ausübung 

freier Berufe, die Entlassung der jüdischen Angestellten und Arbeiter, die 

Arisierung des Sachvermögens und der Rechte der Juden und die Vertreibung 

der Juden aus ¥sterreich.ñ (Weis 1978, 183) 

 

Demnach wªre die ĂEndlºsungñ (vgl. Barkai 1992, 133) ohne diese Enteignung 

im Vorfeld, die mit unverhohlener Selbstverständlichkeit geschah, nicht möglich 

gewesen. 

 

Im ĂEntjudungsverfahrenñ wurde ein Betrieb entweder liquidiert oder Ăarisiertñ. 

Der Begriff der ĂLiquidationñ bedeutete im bis dahin geltenden Rechtsverständnis 

den wirtschaftlichen Ruin eines Unternehmens und beinhaltete seine Schließung 

auf Druck der Gläubiger. 

Im Nationalsozialismus handelte es sich dagegen bei liquidierungsbedürftigen 

Betrieben um im Grunde wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen, die, weil 

jüdisch, unter dem Vorwand Ănicht lebensfªhigñ geschlossen wurden.  

Dahinter verbarg sich die Absicht einer Neueröffnung mit einem regimegetreuen 

Neuinhaber. 

 

Der Begriff ĂArisierungñ war eine Ănationalsozialistische Wortneuschºpfungñ 

(vgl. Walzer/Templ 2001, 11) und stand für die Überleitung jüdischer Betriebe in 

arische Hände. 



 16 

Murray G. Hall (1988, 24) weist bei dem Versuch einer richtigen und 

sinngemªÇen Definition von ĂArisierungñ auf eine oberflªchliche Information im 

Duden hin. Hier wird der Begriff zwar dem Nationalsozialismus zugeordnet, aber 

definiert lediglich Ăin arischen Besitz ¿berf¿hrenñ. 

ĂAus j¿dischem Besitz muss der Ben¿tzer wohl selbst hinzuf¿gen.ñ (Hall 1988, 

24) 

 

Bei Klaus W. Tofahrn lªsst sich ĂArisierungñ folgendermaßen definieren: 

ĂAls āArisierungô bezeichneten die Nationalsozialisten die Enteignung 

jüdischen Besitzes und Vermögens zugunsten von Nichtjuden (so genannten 

Ariern), den direkten Zugriff auf jüdische Vermögen sowie die Einschränkung 

der Erwerbstªtigkeit von Juden.ñ (Tofahrn 2003, 61) 

 

Hans Witek definiert ĂArisierungñ als ĂUmstrukturierung der 

Eigentumsverhªltnisse nach ārassischenô Prinzipien.ñ (Witek 1988, 201) 

 

Vor dem Hintergrund der angeführten Definitionen wird an dieser Stelle versucht, 

den Begriff der ĂArisierungñ unter Einbezug der wichtigsten Elemente selbst zu 

formulieren. Der Nationalsozialismus spaltete die Menschen in zwei Rassen. 

ĂArierñ (Nichtjuden) und Juden. Die ĂArisierungñ als bürokratischer Begriff der 

Nationalsozialisten, bezeichnete einen zielgerichteten Prozess. Aus jüdischem 

Besitz wurde j¿disches Eigentum nach Ărassi(sti)schen Prinzipienñ in Ăarischenñ 

Besitz transferiert.  

 

Mit einem Blick auf die Jahreszahlen wird deutlich, dass sich die ĂArisierungñ aus 

drei Phasen zusammensetzt. 

 

 

1.1 ĂFreiwillige Arisierungenñ 

Von 1933 bis 1937 waren Einzelhandelsgeschäfte, sowie kleinere und mittlere 

Betriebe, aber auch die freien Berufe und der ºffentliche Dienst die Ăersten Ziele 

des antij¿dischen Boykottsñ. (Barkai 1992, 137) 
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Die jüdischen Besitzer wurden mittels Propaganda, Geschäftskennzeichnung und 

Berufsverboten (vgl. Genschel 1966, 145) in den Ruin getrieben und zum 

Ăfreiwilligenñ Verkauf ihres Eigentums unter dem tatsªchlichen Wert gezwungen. 

 

 

1.2 Systematische Organisation der ĂArisierungñ von staatlicher 

Seite 

Ab Anfang 1938 wurde die ĂArisierungñ vom Staat systematisch organisiert. Dies 

setzte eine starke zentrale Lenkung und eine umfassende legislative Vorbereitung 

voraus. 

Zahlreiche Verordnungen und Gesetze verliehen der antisemitischen 

ĂEnteignungspolitik ihre spezifische NS-Legalitªt.ñ (Witek 1988, 202) 

Hermann Göring, Generalbevollmächtigter für den Vierjahresplan, veranlasste, 

dass sämtliche, auf Sperrkonten überwiesene jüdische Vermögen der 

Finanzverwaltung f¿r ĂReichsfluchtsteuerñ und ĂJudenvermºgensabgabeñ 

zufließen sollten. 

Nach der Verordnung über die ĂAnmeldung des Vermögens von Juden vom 27. 

April 1938ñ unterlagen alle jüdischen Vermögen über 5000 Reichsmark (RM) der 

Anmeldepflicht. 

Darüber hinaus wurden weitere Berufsverbote erlassen und bestehende verschärft. 

 

ĂAuch aus den freien Berufen der Sparten Presse, Literatur, Theater, Film, 

Musik, bildende Künste, ebenso aus den Berufsorganisationen der Ärzte, 

Apotheker, Rechtsanwªlte und Notare wurden alle Juden und āMischlingeô bis 

Ende November 1938 ārestlos ausgeschiedenô, indem ihnen die Approbation 

zugunsten ihrer arischen āKonkurrentenô entzogen wurde.ñ (Botz 1990, 292) 

 

 

1.3 ĂZwangsarisierungenñ 

Zum 1. Jªnner 1939 (vgl. Tofahrn 2003, 61) wurde die ĂZwangsarisierungñ der 

restlichen jüdischen Betriebe beschlossen. 
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In diesem Verfahren unterlag der Jude fortan mehreren Auflagen: er durfte sein 

Eigentum nicht selbst verªuÇern, sondern ein ĂTreuhªnderñ nahm seinen Platz ein. 

Er musste seine Wertgegenstände und ïpapiere zu festgesetzten Niedrigpreisen 

bei staatlichen Stellen abgeben.  

Berufsverbote in nahezu allen Sparten sorgten für eine Ausgrenzung aus dem 

Alltag. 

ĂArisiertñ wurden gewerbliche Unternehmen, land- und forstwirtschaftliche 

Betriebe, Privatbanken, sowie auch Haus- und Grundbesitz. Beamte, Angestellte 

und Arbeiter, egal welcher Position, wurden entlassen. 

Im Sinne einer rassistischen Säuberung des Managementbereichs (vgl. Witek 

1988, 200) standen Direktoren, Prokuristen, Aufsichts- und 

Verwaltungsratsmitglieder in ihren Industrieunternehmen vor dem beruflichen 

Aus. Ebenfalls betroffen waren die meinungsbildenden Kunst- und 

Kulturbetriebe. 

 

In Österreich zeigte sich im Prozess der ĂArisierungñ vieles komprimiert, was sich 

im ĂAltreichñ auf Jahre verteilte. 

Deutlich wird Ădas Bild eines riesigen Beutezuges, in den ersten Monaten 

zugunsten der āalten Kªmpferô, dann zunehmend zugunsten der Partei und 

schlieÇlich daneben auch zugunsten des Staates.ñ (Genschel 1966, 165-166) 

 

 

2 ĂWilde Arisierungenñ ï unkontrolliert e individuelle 

Bereicherungen 

Bereits in der Nacht vom 11. auf den 12. März 1938, der Annektierung 

Österreichs an das nationalsozialistischen Deutschland, begann in Wien die 

Politik der Enteignung.  

Es erfolgte nicht nur eine Ăokkupationsartige Macht¿bernahme von außen, 

sondern auch eine Machtübernahme der österreichischen Nationalsozialisten von 

innen her und ein Aufstand von unten.ñ (Botz 1990, 289) 
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Angehörige lokaler Parteistellen, SA-Leute, langjährige Illegale, Mitglieder der 

Nationalsozialistischen Betriebsorganisationen, Kaufleute und Gewerbetreibende 

der NS-Handels- und Gewerbeorganisationen bedienten sich spontan der 

Vermögen ihrer jüdischen Nachbarn. 

In den ersten Wochen und Monaten nach dem ĂAnschlussñ bestand in Wien ein 

Wiedergutmachungs- und Österreichkomplex (vgl. Genschel 1966, 161). 

Aufgestaute Neid- und Hassgefühle der Wiener Antisemiten, die vorher schriftlich 

oder verbal artikuliert wurden, entluden sich in Form von Ăspontanenñ Aktionen 

in Demütigung, Misshandlung und Beraubung. 

Sie forderten eine ĂWiedergutmachungñ f¿r alle wirtschaftlichen und politischen 

Enttäuschungen aus der Zeit der Illegalität und sahen es als ihr gutes Recht an, als 

Ăwilde Kommissareñ zu fungieren. 

Als Ăwildñ wurden die ĂArisierungenñ bezeichnet, da sie ohne gesetzliche 

Grundlage, ohne Anordnung der NS-Behörde durchgeführt wurden. 

 

ĂJeder, der sich eine Hakenkreuz-Armbinde über den Arm streifte oder sich als 

Gestapobeamter ausgab, konnte Gewalt über die zu Freiwild gewordenen Juden 

Wiens aus¿ben.ñ (Witek/Safrian 1988, 39) 

 

Meist ließ kein Merkmal die jüdischen Opfer erkennen, ob sie einer Partei oder 

Amtsperson, oder einem, ohne gesetzliche Anordnung agierenden, Erpresser 

ausgeliefert waren. 

Unklar blieb für die Beraubten auch wie sie sich, selbst ohne jeden 

Rechtsanspruch, in diesen Fällen verhalten sollten. 

Nachfragen und Beschwerden bei Behörden waren sinnlos.  

ĂWelcher Jude getraute sich, gegen SA-Leute oder NSDAP-Angehörige Anzeige 

zu erstatten?ñ (Moser 1978, 174) 
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2.1 ĂArisierungenñ als Massenphªnomen 

Täter und Opfer waren einander meist bekannt. So führte etwa der habsüchtige 

Nachbar eine Ăwilde Arisierungñ durch und verschaffte sich aus persºnlicher 

Raffgier ein jüdisches Geschäft oder einen jüdischen Betrieb. 

Es gab den hilfreichen Prokuristen (vgl. Etzersdorfer 1995, 23), der versprach, 

seinem jüdischen Vorgesetzten und Besitzer das Unternehmen abzukaufen, 

natürlich unter dem tatsächlichen Wert. 

Der frühere Eigentümer war dann mittellos, erhielt aber die Zusage, ungehindert 

das Land verlassen zu können, um rechtzeitig in das Ausland zu gelangen. 

Echte Freundschaft bewies die Übernahme jüdischen Besitzes durch einen 

ĂVolksgenossenñ (vgl. Etzersdorfer 1995, 23). 

ĂWilde Arisierungenñ bedeuteten demnach auch den ersten Schritt zu 

schwindelerregenden Karrieren für arbeitslose Arier, die jahrelang unter dem 

Eindruck beruflicher Perspektivlosigkeit standen. 

ĂDie Juden Wiens sollten, einem Plan des āostmªrkischenô Wirtschaftsministers 

Hans Fischböck zufolge, ihren Arbeitsplatz von heute auf morgen an arbeitslose 

āArierô abgeben.ñ (Botz 1990, 292) 

Die Ăarischeñ Abstammung ï in dem Bewusstsein in einer Machtposition zu sein 

und mit dem Ziel sozialen Aufstiegs und des Erlangens eines wirtschaftlich 

erfolgreichen Unternehmens vor Augen - nutzten arbeitslose ĂArierñ die 

Zwangslage ihrer jüdischen Mitbürger hemmungslos und bewusst zu ihrem 

eigenen Vorteil. 

Getrieben von sozialökonomischen Faktoren strebten sie nach Wiedererlangung 

des gesellschaftlichen Status´, den sie während der Wirtschaftskrise verloren 

hatten. 

 

ĂArisierungenñ waren schlichtes Unrecht, und trotzdem nahmen sie ihren Lauf. 

Die Verwertung des enteigneten jüdischen Besitzes (vgl. Walzer/Templ 2001, 39) 

war primªr durch die individuellen Interessen einzelner ĂArierñ bestimmt. 

Angetrieben von Korruption und Habgier besetzten sie Unternehmen, vertrieben 

deren Besitzer oder schränkten ihren gesellschaftlichen Einfluss ein, nur um ihre 
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eigene wirtschaftliche und politische Macht abzusichern und ihre materiellen 

Interessen zu befriedigen. 

Bereits nach wenigen Tagen erkannten die reichsdeutschen Partei- und 

Regierungsstellen im Agieren der rund 25.000 Ăwilden Kommissareñ (vgl. Witek 

1988, 204) eine drohende Gefahr in Bezug auf ihre finanziellen, wirtschaftlichen 

und außenpolitischen Herrschaftsinteressen. 

Denn in ihrem Sinne sollten ĂArisierungenñ ausschlieÇlich der Finanzierung des 

Vierjahresplanes dienen. 

Gerade für die Partei und deren Mitglieder und Mitläufer bedeuteten 

ĂArisierungenñ ein hervorragendes Versorgungssystem, bei dem sie das Gute mit 

dem für sie Nützlichen verbinden konnten (vgl. Weis 1978, 188). 

Aufgrund ihrer mangelnden betriebswirtschaftlichen Qualifikation zur Führung, 

richteten sie oftmals große Schäden an. 

ĂOffiziell hieÇ es, der Staat m¿sse profitieren, nicht der Einzelne.ñ (Walzer/Templ 

2001, 38) 

 

Hermann Göring reagierte schnell und übertrug dem österreichischen 

Reichsstatthalter Arthur Seyß-Inquart am 26. März 1938 den Auftrag: 

Ăin aller Ruhe jene MaÇnahmen zur sachgemªÇen Umleitung der j¿dischen 

Wirtschaft zu treffen, das heißt zur Arisierung des Geschäfts- und 

Wirtschaftslebens, und diesen Prozeß nach unseren Gesetzen rechtlich, aber 

unerbittlich durchzuf¿hren.ñ (Wiener Ausgabe des Völkischen Beobachters 

1938, 7) 

 

In weiterer Folge ernannte Göring Wilhelm Keppler zum Reichsbeauftragten in 

Österreich (vgl. Moser 1978, 89). 

Reichskommissar Josef Bürckel wurde mit der Erfüllung der Aufgabe betraut, die 

Ăeigenartigen Arisierungsbestrebungen der ºsterreichischen Nationalsozialistenñ 

(Moser 1978, 89) seit dem Anschluss einzudämmen. 

Trotz seiner einflussreichen Position in der Judenpolitik war Bürckel streng an die 

Weisungen Görings gebunden. 

 

Am 24. März 1938 (vgl. Moser 1978, 90) bekannte sich Bürckel im Zuge einer 

Wahlkundgebung zur Durchf¿hrung der ĂArisierungñ in ¥sterreich. 
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Er ging dabei von drei Grundsätzen aus (vgl. Botz 1990, 293): 

Juden dürfen nicht länger in der Wirtschaft tätig sein und sollten nach Möglichkeit 

überhaupt aus Österreich, speziell aus Wien, verbannt werden. 

 

Einen ähnlichen Standpunkt in der Judenpolitik vertrat Göring, indem er bei einer 

Besprechung zur Judenfrage am 12. November 1938 deklarierte: 

ĂDer Jude wird aus dem Wirtschaftsleben ausgeschieden und tritt seine 

Wirtschaftsg¿ter an den Staat ab. Er wird daf¿r entschªdigt.ñ (Botz 1978, 330) 

 

Zweitens sollte die ĂEntjudungñ so verlaufen, dass keine wirtschaftlichen Schäden 

entstünden. 

 

Drittens gilt sein besonderes Interesse der Beibehaltung einer intakten Wirtschaft. 

Realisiert kann dieses Vorhaben allerdings nur werden, wenn die ĂEntjudungñ auf 

Ălegalemñ Weg und mit strengen Gesetzen vorangetrieben wird. 

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass eine Unterscheidung zwischen 

Ălegalenñ und Ăillegalenñ MaÇnahmen nur aus nationalsozialistischem 

Rechtsverständnis heraus bestand. 

Völkerrechtlich und nach österreichischem Recht waren auch die Ălegalenñ 

Maßnahmen der Nationalsozialisten Ăillegalñ (vgl. Weis 1978, 183). 

Illegal in diesem Sinn waren somit nicht nur die Hausdurchsuchungen und 

Beschlagnahmungen Ăwilder Kommissareñ, sondern auch der staatlich 

organisierte Raub und Terror von Polizei, SS-Sicherheitsdienst und 

Gestapostellen, selbst wenn sie sich auf Gesetze und Verordnungen im 

Reichsgesetzblatt, im Bundesgesetzblatt oder im Gesetzblatt für das Land 

Österreich berufen konnten. 

 

Obwohl Bürckel seinen Standpunkt klar zum Ausdruck brachte, vermochte er 

seine Richtlinien in Wien nur schwer durchsetzen. 

Im Gegensatz zum ĂAltreichñ, in dem die ĂEntjudungñ schleppend vorwªrts 

getrieben werden konnte, vollzogen sich in Österreich, wie in diesem Kapitel 
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bereits ausführlich geschildert, Ăwilde Arisierungenñ ohne gesetzliche 

Anordnungen und Regelungen. 

Reichskommissar Bürckel bemerkte daraufhin rückblickend: 

ĂDie herrliche Geschichte des Nationalsozialismus und der Erhebung in 

Österreich haben durch das was sich in den ersten Wochen an Raub und 

Diebstahl ereignet hat und was mich zu den schärfsten Maßnahmen veranlaßt 

hatte, eine gewisse Tr¿bung erfahren.ñ (Dok. PS 2237, zit. n. Genschel 1966, 

162) 

 

Um den spontanen und unorganisierten Terror in bürokratisch geordnete Bahnen 

zu lenken, blieb B¿rckel nichts Anderes ¿brig, als das Ărelativ spontan 

entstandene āKommissarsystemô als ānotwendiges ¦belôñ (Genschel 1966, 162) 

zu legalisieren. 

Monate verstrichen, ehe es Bürckel gelang, den Terror zu kanalisieren und ein 

ordnungsgemªÇes ĂArisierungsverfahrenñ durchzusetzen. 

Die Voraussetzung dafür schufen die Nürnberger Rassegesetze. Sie definierten 

ĂJudeñ als Begriff. 

 

 

3 Definitorische Ausgrenzung der Feindgruppe 

Am 20. Mai 1938 ¿bernahm ¥sterreich formell die ĂN¿rnberger Rassegesetzeñ. 

Diese erfüllten die Funktion einer begrifflichen Ausgliederung des Juden aus 

Gesellschaft und Alltag, Ăindem sie die vollen B¿rgerrechte ausschlieÇlich den 

āreinbl¿tigenô Volksgenossen vorbehielten.ñ (Barkai 1992, 137) 

 

Ausschlaggebend für den nationalsozialistischen Antisemitismus war die 

Tatsache, dass eine antisemitische Rassentheorie zwischen 1873 und dem Beginn 

des 20. Jahrhunderts bereits soweit entwickelt worden war, dass es den 

Nationalsozialisten leicht fiel, sich ihrer zu bemächtigen.  

Diese war im Grunde optimal, ihr fehlte lediglich eine Radikalisierung in Theorie 

und Praxis (vgl. Genschel 1966, 38). 
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ĂDeren āvºlkische Weltanschauungô sah den Staat als āGefªÇô f¿r die Erhaltung 

seines Inhaltes, nämlich des rassischen Daseins der Menschen. Aufgabe sei die 

Fºrderung und Stªrkung der Zivilisation des kulturspendenden āAriersô. Die 

Kehrseite war der AusschluÇ der Juden aus dem Staat.ñ (Rethmaier 1995, 23) 

 

Trotz dieser Rassentheorie bestimmten die ĂN¿rnberger Rassegesetzeñ nach 

religiösen und kulturellen Kriterien klar und deutlich, wer als Jude galt. 

Mit dem Aufbl¿hen der ĂAhnenforschungñ (vgl. Botz 1990, 291) wusste bald 

jeder Österreicher, ob er laut dieser Definition jüdischer Abstammung entsprach 

oder nicht. 

Am 20. Mai 1938 wurden das ĂReichsb¿rgergesetzñ vom 15. September 1935 und 

dessen erste Verordnung vom 14. November 1935 sowie das ĂGesetz zum Schutz 

des deutschen Blutes und der deutschen Ehreñ (vgl. Herbst 1997, 159 ff.) für 

Österreich gültig. 

 

 

3.1 Das Reichsbürgergesetz vom 15. September 1935 

Das Reichsb¿rgergesetz gliederte die Bevºlkerung in ĂStaatsangehºrigeñ und 

ĂReichsb¿rgerñ und grenzte Juden aus der ĂVolksgemeinschaftñ aus (vgl. Herbst 

1997, 152). 

Paragraph 2 dieses Gesetzes regelte: ĂReichsb¿rger ist nur der Staatsangehºrige 

deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, daß er 

gewillt und geeignet ist, in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu dienen.ñ 

(Beyer 1942, 28) 

 

Ausschließlich der Reichsbürger durfte ein öffentliches Amt bekleiden und war 

im Besitz aller politischen Rechte. Sein Stimmrecht zählte in politischen 

Angelegenheiten. 

ĂDie anderen, die Staatsangehºrigen, gehºrten lediglich, dem Schutzverband des 

Deutschen Reiches an.ñ (Herbst 1997, 150) 
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Paragraph 5 der ĂErsten Verordnung zum Reichsb¿rgergesetzñ vom 14. 

November 1935 verankerte, dass ein Jude nicht Reichsbürger sein konnte. 

Ă(1) Jude ist, wer von mindestens drei der Rasse nach vollj¿dischen GroÇeltern 

abstammt. § 2 Abs. 2 Satz 2 findet Anwendung. 

(2) Als Jude gilt auch der von zwei volljüdischen Großeltern abstammende 

Staatsangehörige jüdische Mischling,  

a) der beim Erlaß des Gesetzes der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört 

hat oder danach in sie aufgenommen wird, 

b) der beim Erlaß des Gesetzes mit einem Juden verheiratet war oder sich 

danach mit einem solchen verheiratet, 

c) der aus einer Ehe mit einem Juden im Sinne des Absatzes 1 stammt, die nach 

dem Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der 

deutschen Ehre vom 15. September 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 1146) 

geschlossen ist, 

d) der aus dem außerehelichen Verkehr mit einem Juden im Sinne des Absatzes 

1 stammt und nach dem 31. Juli 1936 auÇerehelich geboren wird.ñ (Beyer 

1942, 31-32) 

 

 

3.2 Das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der 

deutschen Ehre 

Dieses Gesetz artikulierte klar und deutlich, dass Juden nicht der 

ĂRassegemeinschaftñ (vgl. Herbst 1997, 152) angehörten. Eheschließungen und 

jeglicher auÇerehelicher Verkehr zwischen ĂJuden und Staatsangehºrigen 

deutschen oder artverwandten Blutesñ (Fragner 1998, 15) wurden verboten.  

Die Rassentrennung galt auch für die Beschäftigung von nichtjüdischen 

Hausangestellten unter 45 Jahren in jüdischen Haushalten.  

Daraus folgte ein Tabu für das Hissen der Reichs- und Nationalflaggen. 

 

In der Dritten Verordnung zum Reichsbürgergesetz wurde am 14. Juni 1938 im 

Zuge der ĂEntjudung der Wirtschaftñ (Pawlitschko 1996, 34) der Begriff 

Ăj¿discher Betriebñ gesetzlich festgelegt. 

Kurz zusammengefasst, stuften nationalsozialistische Bürokraten einen 

Gewerbebetrieb als jüdisch ein, wenn der Inhaber nach § 5 der ersten Verordnung 

zum Reichsb¿rgergesetz Jude war oder wenn Ăein oder mehrere persºnlich 

haftende Gesellschafterñ (Beyer 1942, 38) jüdischer Herkunft waren. 
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In einem Staat, in dem Nationalsozialisten versuchten, Ăvºlkischeñ bzw. 

Ărassischeñ Einheit (vgl. Rethmeier 1995, 38) auszudrücken, konnten politisch 

anders Denkende, vor allem Juden, keine staatlichen Funktionen übernehmen.  

ĂDas Recht [...] solle ein Mittel zur Erhaltung, Sicherstellung und Fºrderung der 

rassisch- völkischen Gemeinschaft sein.ñ (Rethmeier 1995, 25) 

 

Der Gewerbebetrieb einer juristischen Person galt als jüdisch, wenn Juden nach 

Kapital (mehr als ein Viertel der Anteile in jüdischen Händen) oder nach 

Stimmrecht (jüdische Stimmen erreichen die Hälfte der Gesamtstimmzahl) 

entscheidend beteiligt waren. 

Als jüdisch definiert wurde der Betrieb auch, wenn ein oder mehrere Juden  

einflussreiche Positionen bei der Vertretung des Gesetzes bezogen oder Mitglied 

im Aufsichtsrat waren. 

 

Nationalsozialistische Mächte trieben den Prozess der begrifflichen Ausgrenzung 

rasch voran. In weiterer Folge erhielten Juden eine spezielle Personal-Kennkarte. 

Eine Verordnung vom 17. August 1938 beinhaltete, dass all jene Juden, die einen 

nicht-j¿dischen Vornamen besaÇen, Ăôdiskriminierendeô Vornamen wie āIsraelô 

oder āSarahô annehmen muÇten.ñ (Botz 1990, 291) 

Ein groÇes ĂJñ auf Reisepªssen wies auf die Eigenschaft Jude hin. Alle Juden ¿ber 

15 Jahre waren verpflichtet, die Kennkarte permanent bei sich zu tragen.  

Anfang November 1938 wurden alle jüdischen Geschäfte mit hebräischen 

Aufschriften gekennzeichnet und somit öffentlich sichtbar ausgegrenzt. 

 

Besondere Übergriffe erlitten Personen, die in einer Mischehe lebten. Zum einen 

wurden die nicht-jüdischen Partner aufgefordert, ihre Verbindung zu lösen, 

ansonsten wurden sie als ĂdefinitionsgemªÇeñ Arier wie ĂJudenñ mit allen 

vermögensrechtlichen Konsequenzen (vgl. Walzer/Templ 2001, 35) behandelt. 

Zum anderen wurde das Leben des jüdischen Ehepartners einer akuten Gefahr 

ausgesetzt, wenn sich der nicht-jüdische Ehepartner scheiden ließ: Ihm drohten 

Verfolgung und Deportation. 
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Arier, die unter diesen Bedingungen den Weg der Scheidung wählten, taten dies 

vermutlich aus zwei konträren Gründen. 

Entweder unternahmen sie den Versuch, den jüdischen Partner vor Verfolgung 

sowie die gemeinsamen Kinder und das Vermögen zu retten oder sie waren 

getrieben von Egoismus und Bereicherungswünschen. 

 

 

4 Der ökonomische Stellenwert als Grundlage für legale 

ĂArisierungspolitikñ 

ĂDie Verkn¿pfung der antisemitischen Verfolgungsmaßnahmen mit materiellen 

Interessenñ war nach Botz (1990, 286) eines der stªrksten Motive. 

Potential existierte im Überfluss, da nach nationalsozialistischen Begriffen in 

Wien 1938 rund 220.000 bis 300.000 Juden (vgl. Botz 1990, 289) lebten. 

Das Ziel der Arisierungspolitik formulierte die Wiener Ausgabe des Völkischen 

Beobachters in einem Artikel vom 26. April 1938: 

ĂBis zum Jahre 1942 muÇ das j¿dische Element in Wien ausgemerzt und zum 

Verschwinden gebracht sein. Kein Geschäft, kein Betrieb darf zu diesem 

Zeitpunkt mehr jüdisch sein, kein Jude darf irgendwo noch Gelegenheit zum 

Verdienen haben. [...] Über die Entjudung hat der Beauftragte für den 

Vierjahresplan in seiner Rede in der Nordwestbahnhalle bestimmt, daß sie vier 

Jahre dauern und schmerzlos sein soll. Dieser Befehl wird ausgeführt und 

keiner hat das Recht, ungeduldig oder gar un¿berlegt zu werden.ñ 

 

Hermann Görings Rede war kein Zufall, sondern Resultat reichsdeutscher 

Diskussionen. Göring ahnte bereits zu diesem Zeitpunkt, welchen Weg die 

Arisierung in Österreich nehmen würde. 

Daher drªngte er auf eine Ăgenerelle Kursªnderung in der Judenfrageñ (Weber 

2004, 41) 

In Bezug auf die Methode der Durchführung zeigten sich deutliche 

Auffassungsunterschiede zwischen Volk und Staat: 

ĂWer die Meinung des Wieners in der Judenfrage kennt, wird sich nicht 

wundern, daß die vier Jahre, in denen das wirtschaftliche Todesurteil an den 

Juden vollstreckt werden soll, ihm viel zu lange erscheinen. Er wundert sich 

¿ber die vielen āGËschichtenô, die man zu machen bereit ist, über die peinliche 
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Sorgfalt, mit der man jüdisches Eigentum zu schützen und zu wahren weiß, er 

meint, es sei doch einfach genug: āDarr Jud muÇ weg und sein Gerschtl bleibt 

da!ôñ (Wiener Ausgabe des Völkischen Beobachters 1938, 2) 

 

Mit dem Ziel, die österreichische Wirtschaft sukzessive anzukurbeln und damit 

Leistungsfähigkeit und Höhenlage des Geschäftslebens in Wien zu steigern, 

musste die Arisierung einem systematischen Plan folgen. 

Verwaltungstechnische Regelungen wurden entwickelt, neue Gremien und 

Apparate installiert. 

 

 

5 Verordnungen und Gesetze für ein ordnungsgemäßes 

ĂArisierungsverfahrenñ 

Reichsdeutsche Partei- und Regierungsstellen begannen im März 1938 die 

ĂKommissarswirtschaftñ (Witek 1988, 204) in einen b¿rokratischen Rahmen 

einzubinden, um weitere wirtschaftliche Verluste für die Ostmark zu vermeiden. 

ĂDer ordnungsstaatlichen Politik mit wirtschaftlicher Ausrichtung gelang es 

nur langsam, der Selbstherrlichkeit der āKommissareô Grenzen zu ziehen, ein 

legales Bestellungsverfahren durchzusetzen, Kontrollinstanzen zu errichten 

und die Zahl der āwilden Kommissareô durch Entlassung oder offizielle 

Weiterbestellung durch die VVST zu verringern.ñ (Witek 1988, 204) 

 

 

5.1 Durchführungsbestimmungen bezüglich der Bestellung 

kommissarischer Verwalter 

Unter dem Aspekt der anstehenden Volksabstimmung wurden diese von Seyß-

Inquart mit Einverständnis Bürckels Ende März 1938 erlassen. 

Kommissare wurden nur dann als Verwalter eingesetzt, wenn das Risiko einer 

Vermögensverschleppung drohte, jüdisch Inhaber oder Geschäftsführer 

unauffindbar, inhaftiert oder geflüchtet waren. Ab dem Zeitpunkt der 

Durchführungsbestimmungen bekleidete der Kommissar ein Amt. Fortan wurde 
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der Kommissar als formaler Titel gesehen und nicht mehr unter 

Anführungszeichen gesetzt. 

Staatskommissar in der Privatwirtschaft, Dipl. Ing. Walter Rafelsberger, bestellte 

kommissarische Verwalter neben dem Geschäftsinhaber auch zur Observierung 

des jüdischen Betriebs. 

 

Die Posten der kommissarischen Verwalter wurden meist mit langjährigen 

Mitgl iedern der Wiener NSDAP (vgl. Moser 1978, 179) besetzt. Fachlich 

unqualifiziert, aber politisch zuverlässig. 

Beruflich war der Kommissar in Klein- und Mittelbetrieben oder im Einzelhandel 

als Angestellter oder Selbstständiger tätig, nur in seltenen Fällen schaffte er den 

Aufstieg in Großkonzerne von Handel und Industrie. 

 

Eine zweite Gruppe setzte sich aus Gewerbetreibenden, Kaufleuten, 

Rechtsanwälten und Bankangestellten zusammen. Sie waren fachlich kompetent 

und politisch zuverlässig und somit prädestiniert für die Aufgabe des 

kommissarischen Verwalters. Ihre Methoden reichten von Bestechung bis 

Veruntreuung. 

 

Das Resultat dieser Bestimmungen trat rasch ein. Sie f¿hrten zum ĂUnwesen der 

kommissarischen Leiterñ (Moser 1978, 180), zumal der kommissarische 

Verwalter die Höhe seines Gehalts selbst festsetzen durfte und zusätzliche Gelder 

für sich abzweigen konnte. 

 

 

5.2 Gesetz über die Bestellung von kommissarischen Verwaltern 

und kommissarischen Überwachungsposten 

Dieses Gesetz, erlassen am 13. April 1938, befugte den Reichsstatthalter 

kommissarische Aufsichtspersonen mit Wirkung bis 1. Oktober 1938 (vgl. 

Pawlitschko 1996, 38) zu bestellen. Allerdings nur dann, wenn wichtige 

öffentliche Interessen gewahrt werden sollten. 
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Der Kommissar waltete seines Amtes und hatte die Erlaubnis zu allen 

Rechtshandlungen für das Unternehmen. Währenddessen ruhte die Befugnis des 

Inhabers. 

Minimale Einschränkung traf das Gesetz bei der Entlohnung, die der Kommissar 

nicht mehr selbst bestimmte, sondern kontrolliert und vom Reichsstatthalter 

festgesetzt wurde. 

 

Eine Methode, Ăwilde Kommissareñ zu erfassen, gelang mit Ä 7 des Gesetzes: 

ĂWer erst nach dem 10. Mªrz 1938 in einem fremden Unternehmen allein oder 

mit anderen eine leitende Stellung oder die Aufsicht übernommen hat, hat dies 

binnen drei Tagen nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes dem Reichsstatthalter 

zu melden.ñ (Pawlitschko 1996, 38) 

 

Da bisherige Auswahlverfahren bei der Einstellung von Kommissaren nach 

parteipolitischen Kriterien selten den gewünschten Erfolg erzielten, musste in 

Zukunft grundlegend anders ausgewählt werden. 

 

Spätestens im April 1938 wurde der Wunsch Görings nach staatlich gelenkter 

Arisierung in die Tat umgesetzt, um wirtschaftliche Krisen im Sinne des 

Vierjahresplans zu vermeiden. 

 

Am 19. April 1938 wurden die Grundsteuervergünstigungen für Juden 

aufgehoben (vgl. Genschel 1966, 151), um eine Ăfreiwillige Arisierungñ des 

Grundbesitzes zwingend herbeizuführen. 

Drei Tage spªter, am 22. April 1938, folgte die ĂVerordnung gegen die 

Unterstützung der Tarnung j¿discher Gewerbebetriebe.ñ (Genschel 1966, 151) 

Vereinfacht ausgedr¿ckt, entfiel jegliche Mºglichkeit, die Ăj¿dische Eigenschaftñ 

eines Betriebs bewusst zu verschleiern. Der Versuch wurde mit Zuchthaus oder 

Gefängnis bestraft (vgl. Schubert 1940, 34). 
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Das Volk stimmte für Joseph Bürckel. Adolf Hitler ernannte ihn zum 

Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen 

Reich. Seyß-Inquart wurde seines Amtes enthoben und zum Reichsminister 

bestellt. 

ĂGleich bei seinem Eintreffen in ¥sterreich erwachte das frohe Gefühl, daß 

hier ein ganzer Mann zu uns kommt, ein aufrechter und willensstarker 

Charakter, der seinem Volk, seinem Reich und seinem Führer mit jedem 

Blutstropfen verpflichtet ist und der nichts kennt als die ihm anbefohlene 

Arbeit.ñ (Neues Wiener Journal 1938, o. Seitenangabe) 

 

Über den beruflichen Werdegang des starken Mannes informierte ein Artikel in 

der Reichspost vom 17. März. 

Joseph Bürckel wurde am 30. März 1897 in der Pfalz geboren. Von 1909 bis 1914 

besuchte er die Lehrerbildungsanstalt und meldete sich kurz nach Kriegsausbruch 

als Freiwilliger an der Front. Nach dem Abrüsten im Jahre 1920 kehrte er wieder 

in seinen Beruf zurück. Bis 1927 übte er den Beruf des Lehrers in der Pfalz aus. 

Schon 1921 schloss er sich der revolutionären Bewegung Adolf Hitlers an. Seit 

1930 gehörte Joseph Bürckel dem Deutschen Reichstag an. 1934 ernannte ihn 

Adolf Hitler zum Beauftragten der Reichsregierung in der Saar und am 11. Jänner 

1935 zum Reichskommissar für die Rückgliederung des Saargebietes bestellt (vgl. 

Reichspost 1938, o. Seitenangabe). 

 

 

5.3 Die Vermögensanmeldung vom April 1938 als gesetzliche 

Grundlage für die ĂZwangsarisierungñ 

Am 26. April 1938 erließen Göring (Beauftragter für den Vierjahresplan) und 

Frick (Reichsminister des Inneren) die ĂVerordnung ¿ber die Anmeldung des 

Vermögens von Juden", in Österreich am 27. April 1938 von Reichsstatthalter 

Seyß-Inquart bekannt gemacht (vgl. Teuschl 1993, 31f.). 
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ĂSchluÇ mit den j¿dischen Vermºgensschiebungen! Betrªge ¿ber 5000 Mark sind 

anzumelden. ï Uebertretungen werden mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.ñ 

(Reichspost 1938, o. Seitenangabe) 

 

Jeder Jude - definiert durch Paragraph 5 der ĂErsten Verordnung zum 

Reichsbürgergesetzñ vom 14. November 1935 - auch der Ehepartner und jedes 

Kind, musste sein gesamtes in- und ausländisches Vermögen über 5000 

Reichsmark anmelden und bewerten. Bei Minderjährigen übernahm der Vormund 

das Einreichen des Vermögensverzeichnisses. 

Im Sinne der Nürnberger Rassegesetze waren auch nicht-jüdische Ehepartner und 

Juden fremder Staatsangehörigkeit betroffen. Sie hatten die Pflicht, ihr 

inländisches Vermögen anzugeben. 

 

Nach Paragraph 3 entfªllt die Dokumentation, Ăwenn der Gesamtwert des 

anmeldepflichtigen Vermögens ohne Berücksichtigung der Verbindlichkeiten 

5000 Reichsmark nicht ¿bersteigt.ñ (Genschel 1966, 294) 

 

Sämtliche Werte, außer persönlichen Gebrauchsgegenständen und Hausrat 

gehörten zum anmeldepflichtigen Vermögen (vgl. Genschel 1966, 151): 

In- und ausländische Wertpapiere, Betriebsvermögen, Gesellschaftsanteile, 

Guthaben bei Kreditinstituten, Grundvermögen (Grund, Boden, Gebäude), sowie 

Renten- und Versorgungsansprüche. 

 

Der Wert richtete sich nach einem steuerrechtlichen Begriff, dem Ăgemeinen 

Wertñ, den Karl Schubert (1940, 86) eingehender beschreibt: 

ĂDer gemeine Wert wird durch den Preis bestimmt, der im gewºhnlichen 

Geschäftsverkehr nach der Beschaffenheit des Gegenstandes unter 

Berücksichtigung aller den Preis beeinflussenden Umstände bei einer 

Veräußerung zu erzielen wäre. Ungewöhnliche oder lediglich persönliche 

Verhªltnisse sind nicht zu ber¿cksichtigen.ñ 

 

Wurden Anmelde- und Bewertungspflicht vernachlässigt und nicht fristgerecht 

erfüllt, wurden Strafen wie Gefängnis, Zuchthaus oder Einziehung des 
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Vermögens verhängt (vgl. OeStA, Vermögensverkehrsstelle: 

Vermögensanmeldung: Elsa Pollak. VVST 41383 Va.). 

 

Mit der ĂVerordnung ¿ber die Anmeldung des Vermºgens von Judenñ wurde ein 

signifikanter Wendepunkt gesetzt. Ziele, die bislang, trotz diverser Verordnungen 

und Gesetze, unerfüllt blieben, konnten jetzt erreicht werden: 

Verhinderung von Verschleppung und Vergeudung von Vermögen und  

Eindämmung der individuellen Profitgier kommissarischer Leiter. 

 

Die Grundvoraussetzung für die offizielle ĂArisierungñ bzw. Liquidation war 

geschaffen, insofern ĂdaÇ das Rechtsobjekt bestehen blieb, obzwar das 

Rechtssubjekt, an welches das Objekt bisher gebunden war, seine Rechtsfähigkeit 

verlor und ein neues Rechtssubjekt, meist ohne die gleiche Rechtsfähigkeit zu 

besitzen, an die Stelle des alten trat, ohne daß es zu Verkauf oder Neugründung 

kam.ñ (Zrzavy 1948, zit. n. Wittek-Saltzberg 1970, 218-219) 

 

Zur Kontrolle, Planung und Durchführung der Eigentumsübertragungen und 

Koordination der Rechtsansprüche wurde eine rechtlich einwandfreie Institution 

geschaffen: Die Vermögensverkehrsstelle. 

 

 

6 Die Vermögensverkehrsstelle (VVSt) 

Der Vermögensverkehrsstelle, als staatlicher Zentralinstanz, unterstanden alle 

jüdischen Unternehmen. 

Offiziell verkündete der Reichsstatthalter Seyß-Inquart die Gründung der VVSt 

am 18. Mai 1938 im österreichischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 

(ehemals Ministerium für Handel und Verkehr). 

Nach Angabe des Völkischen Beobachters (1938, 16) hätte die 

Vermögensverkehrsstelle ihre Tätigkeit bereits am 27. April 1938 aufgenommen, 

zeitgleich mit der Bekanntmachung der ĂVerordnung ¿ber die Anmeldung des 

Vermögens von Juden". 
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6.1 Die Aufgaben der VVSt 

Sie war für die Kontrolle und Gesamtorganisation der ĂEntjudung der Wirtschaftñ 

(vgl. Witek 1988, 203) zuständig und widmete sich der Ausführung zweier 

Gesetze: Der ĂVerordnung gegen die Unterst¿tzung der Tarnung j¿discher 

Gewerbebetriebeñ und dem ĂGesetz zum Schutz der ºsterreichischen Wirtschaftñ 

(Teuschl 1993, 36), das am 14. April 1938 erlassen wurde und bis 01. Oktober 

1938 Gültigkeit besaß (vgl. Weber 2004, 81). 

Dieses Gesetz hatte den Zweck, den deutschen Kapitaltransfer nach Österreich zu 

blockieren. Rechtsgeschäfte und die Errichtung neuer Filialen in Österreich durch 

deutsche Unternehmen wurden genehmigungspflichtig. Die Erteilung solcher 

Genehmigungen oblag der VVSt.  

 

Die VVSt erfüllte ein breites Pensum von komplexen Aufgaben im Rahmen der 

struktur- und wirtschaftspolitischen Vorgaben und stand in der Verantwortung für 

einen geregelten Ablauf der ĂArisierungsprozesseñ. 

Sie fungierte als Anmeldestelle für Vermögensanmeldungen und deren 

Abwicklung, verwaltete ĂArisierungserlöseñ, betreute gleichzeitig 

Arisierungsansuchen und die Überprüfung der Bewerber, setzte Kaufpreise und 

Arisierungsauflagen fest und erteilte die Genehmigungen von Arisierungen (vgl. 

Weber 2004, 81 f.). 

Mit dem Ziel einer sinnvollen Verwertung des jüdischen Vermögens für den 

Staat, bestellte sie Ădie āKommissareô, āTreuhªnderô und āAbwicklerô f¿r die 

Unternehmenñ (Witek 1988, 203). Damit übernahm sie auch eine relevante Rolle 

beim sukzessiven Eindämmen des Wirkungsbereichs der kommissarischen 

Verwalter und ihrer individuellen Bereicherungen. 

 

Um alle Aufgaben zu bewältigen, schuf die VVSt ein Gefüge, das während ihres 

Bestehens mehrfach geändert und den Umständen angepasst wurde. Folgendes 

Kapitel gibt einen Überblick über die innerbetriebliche Gliederung, 

Zuständigkeitsbereiche und Leitungsstellen. 
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6.2 Struktur der VVSt  

Mit der Leitung der VVSt wurde Dipl.-Ing. Walter Rafelsberger, Staatskommissar 

in der Privatwirtschaft, beauftragt. 

Auf dem Gebiet der Planung arbeitete die VVSt mit der Abteilung III ĂStaat und 

Wirtschaftñ des ĂReichskommissars f¿r die Wiedervereinigung ¥sterreichs mit 

dem Deutschen Reichñ B¿rckel, sowie mit den Referaten des Ministeriums für 

Wirtschaft und Arbeit unter der Leitung von Dr. Hans Fischböck zusammen. 

Koordinations- und Genehmigungsstelle war ausschließlich die VVSt. Ab 

November 1939 bestand diese als ĂAbwicklungsstelleñ und spªter als ĂReferat III 

Entjudungñ bei der Reichsstatthalterei in Wien bis zum Kriegsende 1945 weiter.  

 

Aus Sicht der gewerblichen Wirtschaft beschäftigten sich die 

ĂArisierungskommissionenñ der Fachverbªnde, Innungen, Gilden und Zünfte mit 

Organisation, Planung und Durchf¿hrung der ĂArisierungñ. Auf Parteiebene 

waren die Gau- und Kreiswirtschaftsämter in diesen Ablauf eingebunden und 

erledigten die politische Beurteilung der ĂAriseureñ und ¿bernahmen Positionen 

bei der Aufsichts- und Organisationsarbeit (vgl. Witek 1988, 203). 

 

Speziell abgestimmt auf die Wirtschaftssparten der zu Ăarisierendenñ Betriebe, 

setzte sich die VVSt aus sechs Fachabteilungen (C, 1-6) zusammen. 

Für jede Abteilung war ein Abteilungsleiter zuständig, dem ein Referent 

unterstand.  

Folgende Belange fielen in ihr Sachgebiet: Bearbeitung der ĂArisierungsprozesseñ 

aus den jeweiligen Wirtschaftssektoren, Beaufsichtigung der Liquidationen und 

Organisation der Planung von ĂArisierungenñ oder Liquidationen (vgl. Teuschl 

1993, 37 f.). 

 

Weitere Abteilungen wie Export, Finanzen, Personalamt, Recht, Statistik, 

Verwaltung, Vermögensanmeldung und Registratur wurden gegründet, die sich 

vereinzelt in Unterabteilungen spalteten (siehe nachstehende Tabelle).  
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Durch die Abteilung ĂExportñ kristallisierte sich eine besondere Aufgabe f¿r die 

VVSt heraus, bei der sie sich Ămit der aus Gründen der Devisenbeschaffung 

heiklen Arisierung von Exportbetrieben befasste.ñ (Weber 2004, 82) 

Für die Mitarbeiter im Außendienst barg die Stelle Verführungen und gleichzeitig 

drohende Gefahren. Bei mehr als zwanzig von insgesamt dreihundert Angestellten 

der VVSt wurde das Beschäftigungsverhältnis wegen des Vorwurfs der 

Bestechlichkeit fristlos gekündigt. 

 

Auch im Bereich der Vermögensanmeldungen kursierten Gerüchte über 

persönliche Bereicherung. Beauftragt mit der Auswertung von Daten der 

Vermögensanmeldungen, waren wohl rund fünfhundert falsche Anmeldungen 

erfasst worden (vgl. Weber 2004, 83). 

 

Zur verbesserten Zusammenarbeit der allgemeinen Abteilungen untereinander, 

wurden Verbindungsreferate zum ĂReichskommissarñ, zum ĂReichsnªhrstandñ 

und zu den ĂGauenñ (vgl. Teuschl 1993, 38) geschaffen. 
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Abbildung 1: Die Struktur der VVSt 
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6.3 Die Akteure / ĂAriseureñ 

Grundvoraussetzungen für die ĂArisierungñ eines jüdischen Unternehmens im 

Sinne der VVSt waren ein kaufwilliger Arier, sein ĂAriernachweisñ und seine 

fachliche Eignung. Eigentlich hätten diese Bedingungen ausreichen müssen, um 

eine Genehmigung von der VVSt für die Übernahme des jüdischen Unternehmens 

zu erlangen. 

ĂDaran hielt man sich in der VVST vor allem deswegen nicht, weil die Zahl der in 

Frage kommenden Bewerber größer war, als die der zur Verfügung stehenden 

Unternehmen.ñ (Buchhas 1993, 75) 

Als Konsequenz wurden zusätzliche Kriterien für die Auswahl der Käufer 

definiert, wobei drei wichtige heraus stachen: Die politische, die charakterliche 

und die fachliche Eignung. 

In diesem Zusammenhang setzte auch wieder Bürckels oft zitierter 

Ă¥sterreichkomplexñ (Genschel 1966, 161) ein.  

Allgemein gültige Auswahlkriterien festzulegen, gestaltete sich offensichtlich 

schwierig, da Walter Rafelsberger Entscheidungen mit dem Hintergedanken der 

ĂWiedergutmachungñ (Genschel 1966, 161) traf, anstatt primªr die fachlichen 

Qualifikationen bei der Selektion heranzuziehen. Scheinbar standen die 

parteipolitischen Merkmale bei der Auswahl geeigneter Kaufwerber erneut im 

Vordergrund. So wurden Alte Kämpfer (alle Parteimitglieder, die vor dem Verbot 

1933 der NSDAP beigetreten waren), Blutordensträger, jene, die außerordentlich 

verdienstvolle Tätigkeiten vor dem 11. März nachweisen konnten, 

Parteimitglieder, die in den ersten Jahren nach der Gründung der NSDAP im 

Februar 1920 beigetreten waren und Angehörige der Österreichischen Legion 

bevorzugt (vgl. Teuschl 1993, 83). 

 

Von diesem Standpunkt nahm Reichskommissar Bürckel konkret Abstand, indem 

er bei der Auswahl geeigneter Kandidaten f¿r die Aufgabe des ĂAriseursñ auf die 

fachlichen Qualifikationen besonders achtete. 

Die parteipolitischen Gesichtspunkte flossen dabei nur am Rande in seine 

Überlegungen ein. Bei der Konzentration auf das Wesentliche - Ankurbeln von 

Staat und Wirtschaft - blieb für Wiedergutmachungsansprüche kein Freiraum. 
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ĂVertrauensw¿rdigkeit, Zuverlªssigkeit und Eignung sowie eine politische 

Einstellung zum heutigen Staat sind nach nationalsozialistischer 

Wirtschaftsanschauung Voraussetzung für den Erwerb eines jüdischen 

Betriebes, der sich nicht nach kapitalistischen Grundsªtzen vollziehen soll.ñ 

(Krüger 1940, 212) 

 

Neben fachlicher, charakterlicher und politischer Zuverlässigkeit, schuf auch eine 

stabile finanzielle Situation des Kaufwerbers Vorteile. 

 

 

6.4 Praktische Umsetzung 

Im allgemeinen standen der VVSt zwei konträre Vorgehensweisen zur 

Verfügung: ĂArisierungñ oder Liquidation. 

Die VVSt entschied sich für eine Liquidation, wenn sie damit zwei Ziele 

verfolgte. Zum einen konnte Ădas āj¿dische Elementô eliminiertñ werden (Hall 

1988, 25), zum anderen bot sich dadurch eine günstige Gelegenheit, Konkurrenz 

auszuschalten. 

Bei Interesse an der Weiterführung von jüdischen Unternehmen, begann ein 

unabsehbar langer bürokratischer Prozess, während dem ein jüdischer Betrieb 

auch wertlos werden konnte. 

 

In der Praxis sollte der Jude wirtschaftlich und privat ruiniert werden, indem ihm 

die Nationalsozialisten jeglichen Einfluss auf sein Eigentum nahmen. 

Verpachtungen wurden grundsätzlich verboten, der jüdische Besitzer erhielt eine 

Abfindungssumme (vgl. Wittek-Saltzberg 1970, 220 f.). 

 

 

6.4.1 Marktanalyse 

Bevor ein jüdischer Betrieb arisiert wurde, war es notwendig, seinen aktuellen 

Marktwert durch eine Wirtschaftsprüfung zu ermitteln. Dafür stellte die VVSt 

Schätzmeister und Sachverständige ab, die nach streng vertraulichen Kriterien die 
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gegenwärtige Situation und zukünftige Entwicklung des jeweiligen Unternehmens 

prüften. 

Während der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer im Altreich schon seit mehreren 

Jahren existierte, musste dieser Zweig in der Ostmark unter großem Aufwand 

eingerichtet werden. 

Die vorhandenen Bücherrevisoren waren derartigen Aufgaben nicht gewachsen 

(vgl. Schubert 1940, 51). 

Das erstellte Gutachten der Wirtschaftsprüfer gab Aufschluss über den 

ĂSachwertñ und den ĂVerkehrswertñ (vgl. Wittek-Saltzberg 1970, 221). 

 

Bei der Sachwertermittlung wurde errechnet, welche Summe dem jüdischen 

Besitzer für seine Sache, sein Unternehmen, zustand. 

Damit eine gewinnbringende Weiterführung des Betriebs durch den verkaufenden 

Juden ausgeschlossen werden konnte, durfte der Kaufpreis keinesfalls zu hoch 

bemessen werden. 

Vom Sachwert wurden Rücklagen einbehalten, um anfallende Kosten für Notare, 

Registrierung und Wirtschaftsprüfer abzudecken. 

Zusªtzliche Kosten verursachte die Ausf¿hrung der ĂSchºnheit der Arbeitñ 

(Wittek-Saltzberg 1970, 221), wofür bei der Deutschen Arbeitsfront ein separates 

Sonderreferat zuständig war. Es kümmerte sich um die soziale Aufwertung des 

jüdischen Betriebs auf Kosten des verkaufenden Juden. 

 

Abzüglich aller genannten Summen, mussten die Juden noch eine steuerähnliche 

Abgabe, die sogenannte ĂJudenbuÇeñ (Wittek-Saltzberg 1970, 222) entrichten. 

Obwohl trotz aller Abzüge am Ende noch ein Rest des errechneten Sachwerts 

übrig blieb, bekam der jüdische Inhaber keinesfalls eine Barleistung. 

Die Anzahlung des ihm einseitig vorgeschriebenen Kaufpreises erfolgte an die 

Gestapo oder wurde auf Sperrkonten überwiesen, auf das der Jude keinen Zugriff 

hatte. 
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Unter dem Verkehrswert verstand man den Wert des Unternehmens für den 

kaufenden ĂArierñ. Dabei durfte die Möglichkeit einer gewinnbringenden 

Fortführung des Betriebs nicht außer Acht gelassen werden. 

Zusätzliche Kosten für den kaufenden Arier verursachten die Liquidation und 

Umstellung des übernommenen Unternehmens (vgl. Wittek-Saltzberg 1970, 221). 

 

Um ungerechtfertigte Gewinne zu verhindern, wurde die ĂEntjudungsauflageñ 

(Hall 1988, 25) eingeführt. Diese Auflage resultierte aus der Differenz von 

Sachwert und Verkehrswert. 

 

ĂObwohl m¿ndliche oder schriftliche Kaufvertrªge vorgelegen sein mºgen, 

konnte man in den allerwenigsten Fällen davon ausgehen, daß die Regeln des 

redlichen Verkehrs je eingehalten wurden und der jüdische Verkäufer unter 

normalen Umständen (ohne die NS-Macht¿bernahme) dem āVerkaufô 

zugestimmt hätte, vermutete Murray G. Hall (1988, 25-26). 

 

Dem jüdischen Inhaber wurden während des ĂArisierungsprozessesñ sämtliche 

Rechte auf den Gewinn entzogen, wohl haftete er aber für Verluste. 

 

 

6.4.2 Prüfung der Käufer 

Im Durchschnitt bewarben sich für jeden Betrieb drei Käufer, für ein besonders 

ertragreiches Unternehmen noch wesentlich mehr (vgl. Schubert 1940, 53).  

Die Aufgaben der VVSt bestanden darin, nach Durchsicht verschiedener 

Formulare und unter Einbezug diverser Aspekte in Bezug auf den Bewerber 

selbst, den besten für jeden Betrieb auszusuchen. 

Der jüdische Eigentümer durfte seinen Nachfolger nicht selbst bestimmen. 

 

Den Interessenten blieb der bürokratische Weg nicht erspart, denn auch sie 

mussten die Formulare ĂAnsuchen um Genehmigung der VerªuÇerungñ und 

ĂAnsuchen um Genehmigung der Erwerbungñ (Teuschl 1993, 70) sorgfªltig 

ausfüllen. Doch Ausnahmen waren, wie so oft, die Regel im 

ĂArisierungsprozessñ, denn nicht selten unterdrückten und drohten die Käufer 
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selbst den jüdischen Eigentümern. Die kommissarischen Verwalter, die in den 

Betrieben tätig waren, zeigten sich gönnerhaft und wollten einem guten 

Bekannten oder einem Freund das Geschäft großzügig überlassen oder 

interessierten sich selbst für dessen Erwerb. 

 

Die Pflichtfelder zu den Personendaten wie Name, Adresse, Rassezugehörigkeit 

und bisheriger Beruf mussten in beiden Formularen ausgefüllt werden. Freiwillige 

Angaben beinhalteten zum Beispiel Auskünfte über Parteizugehörigkeit oder 

Beziehungen zu NSDAP-Parteimitgliedern. 

 

Im Detail differierten die Angaben, denn beim Ansuchen um den Erwerb mussten 

die potentiellen Käufer den Namen des favorisierten Betriebs, ihr 

Gesamtvermögen sowie die Höhe des Investitionskapitals nennen. 

Falls ein Interessent kein jüdisches Unternehmen wusste, durfte er dennoch ein 

Ansuchen stellen, das im Sekretariat III (Auskunft) bearbeitet wurde (vgl. Teuschl 

1993, 70). 

 

Beim Ansuchen um Veräußerung konzentrierten sich die Fragen vornehmlich auf 

betriebliche Informationen über die Zahl der Angestellten, Schätzung des 

Sachwerts und ob überhaupt ein Käufer zur Verfügung stand. 

 

Ein Betrieb, der kein Interesse bei den Käufern weckte, sollte aus 

volkswirtschaftlichen Gründen bestehen bleiben und musste direkt vom jüdischen 

Besitzer auf einem Formular der VVSt angeboten werden. 

 

ĂWaren hingegen die Verhandlungen zwischen Kªufer und Verkªufer schon 

weiter fortgeschritten, schlossen die āVertragspartnerô dem Ansuchen auch ein 

āGedenkprotokollô oder einen Kaufvertrag an, der als Grundlage für die 

formelle Genehmigung durch die VVSt dienteñ. (Teuschl 1993, 71) 

 

Mit der Weiterbearbeitung der Ansuchen um Veräußerung und Erwerbung waren 

Referenten abgestimmt auf den jeweiligen Wirtschaftszweig betraut. Diese 

informierten sich über den Betrieb und die Kaufinteressenten, indem sie 

Planungsergebnisse feststellten, sich erkundigten, ob der Betrieb Ăarisiertñ oder 
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Ăliquidiertñ werden sollte und ob der Bewerber die entsprechenden fachlichen 

Qualifikationen mitbrachte. 

Sobald der Umsatz eines Betriebs 50.000 RM überstieg, war zusätzlich ein 

Wirtschaftsgutachten notwendig, das der Referent beauftragte. Danach wurden 

der Kaufpreis und die Auflage bestimmt und der ĂArisierungsaktñ (Teuschl 1993, 

72) anschließend an den Abteilungsleiter weitergegeben, der diesen nochmals 

kontrollierte und genehmigte. 

 

Aufgrund des großen Andrangs an Kaufwerbern und des zeitlichen Aufwands, 

wurde der ĂArisierungsprozessñ verk¿rzt, indem ĂReversgenehmigungenñ 

(Teuschl 1993, 72) den Käufer verpflichteten, Höhe und Kaufpreis des 

Unternehmens zu akzeptieren. 

 

 

6.4.3 Auswahl der ĂAriseureñ 

Die VVSt fªllte ihre Entscheidung ¿ber den richtigen ĂAriseurñ anhand der 

ĂUnbedenklichkeitserklªrungñ (Schubert 1940, 53) des Kreispersonalamtes, der 

Stellungnahme des Kreiswirtschaftsamtes und des Gutachtens der zuständigen 

Organisation der gewerblichen Wirtschaft über die fachliche Eignung des 

zuk¿nftigen ĂAriseursñ (vgl. Teuschl 1993, 82). 

 

Ausschlaggebend für eine gute Beurteilung war die positive Beantwortung eines 

Fragebogens mit parteipolitischen Inhalten wie Mitgliedschaft in der NSDAP, 

Interesse für nationalsozialistische Zeitungen, Auskunft über Printmedien, die vor 

dem ĂAnschlussñ gelesen worden waren, etc. 

Ein politisch korrektes Ergebnis wurde mit dem ĂUnbedenklichkeitszeugnisñ 

(Teuschl 1993, 81) belohnt. 

 

In Anbetracht der ĂVerarmung der ostmªrkischen Bevºlkerungñ (Schubert 1940, 

54) gestaltete sich die Auswahl eines ĂAriseursñ, der auch ¿ber die Ăfinanzielle 

Eignungñ verfügte, für die VVSt höchst diffizil. 
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Diese grundlegende Finanzierungsschwäche erforderte eine Kursänderung im 

Arisierungsschema. Daher wurden zwei Ausnahmeregelungen eingeführt: 

Zum einen wurden den ĂAriseurenñ lªngere Fristen bei der Abzahlung der Raten 

gewªhrt, zum anderen wurde die ĂKontrollbank [é] als vermittelnde Instanz 

eingeschaltet, um Betriebe, die von der VVSt und anderen Behörden als 

āerhaltungsw¿rdigô eingestuft worden waren, vor dem Konkurs zu bewahren.ñ 

(Weber 2004, 105) 

 

Die Österreichische Kontrollbank für Industrie und Handel gründete konform mit 

der VVSt, dem Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, dem Reichskommissar 

Bürckel und dem Reichsstatthalter Seyß-Inquart die separate Abteilung C, die sich 

um die rasche ĂArisierungñ bemühte, indem sie bedeutungsvolle Unternehmen 

vor¿bergehend Ăin eine Art treuhªndiges Eigentumñ (Schubert 1940, 54) nahm. 

Erst zu einem passenden Zeitpunkt f¿r den Ăarischenñ Kªufer veräußerte sie diese 

Betriebe weiter. 

 

Nach einer Anweisung Anfang August 1938, mussten alle Kaufverträge von 

Betrieben, die einen Jahresumsatz von 500.000 RM erzielten, der Kontrollbank 

zur Überprüfung vorgelegt werden. 

 

Weber (2004, 118) hªlt Ădie Auffassung, dass die Kontrollbank nur āgroÇeô 

Arisierungsfªlle bearbeitet habe, [é] nur bedingt richtig.ñ 

Konkret befasste sie sich mit allen Fällen, die als schwierig eingeschätzt worden 

waren, weil sich zum Beispiel für manche Betriebe kein Käufer interessierte, oder 

unerwartete Komplikationen den ĂArisierungsabschlussñ in die Lªnge zogen. 

 

 

Betriebe, die liquidierungsbedürftig waren, sollten nach einem adäquaten Plan 

stillgelegt werden, der wirtschaftliche Schäden ausschloss. 

Auch die Abwicklung der Liquidation fiel in das Ressort der VVSt. Die 

Abwickler waren bei der Durchführung an die Weisungen der VVSt gebunden, 

um persönliche Profitgier zu vermeiden. 
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Tausende Betriebe und die Verwertung von Eigentum in Millionenhöhe waren 

davon betroffen (vgl. Schubert 1940, 56). 

 

 

7 Der österreichische Buchhandel 

Bevor auf die Zeit nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische 

Deutschland eingegangen werden kann, wird zunächst der österreichische 

Buchhandel in den Jahren 1933-1938 skizziert. 

Dies ist notwendig, da die politischen und wirtschaftlichen Ereignisse dieser Zeit 

Erklärungen liefern, weshalb die Vereinigung mit Hitler-Deutschland eine 

willkommene Lösung speziell für den Buchhandel darstellte. 

 

 

7.1 Exkurs 1933-1938: Eine Politik von Verboten und 

Widerstand in Österreich 

Murray G. Hall (1985a, 108) beschrieb diese Zeit von 1933-1938 als 

ĂVerbotspolitikñ. 

Während in Deutschland nach der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. 

Januar 1933 zahlreiche Notverordnungen zur ĂSªuberungñ von 

Ăvolksschªdlichem Schrifttumñ (vgl. Buchhas 1993, 9) erlassen wurden, fehlte der 

Passus der Ausschaltung der Juden in den österreichischen Verbotslisten zunächst 

gänzlich. 

ĂDie Begriffe āschªdlichô, āvolksschªdlichô, āunerw¿nschtô, āKulturverratô usw. 

waren in ¥sterreich weder gebrªuchlich noch gelªufig.ñ (Hall 1985a, 109) 

 

Die politischen Umwälzungen beeinflussten den Buchhandel in besonderem 

Maße. Mit Hilfe der Medien als Propagandainstrument sollten die regierenden 

Machthaber unterstützt und widersprüchliche Inhalte vermieden werden. 
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Im Pressewesen bediente man sich am häufigsten der Methode des Verbots. Mit 

scheinlegalen Bundesgesetzen und Verordnungen versuchten die neuen 

Machthaber jede Form der Opposition zu beseitigen (vgl. Hall 1985a, 109). 

 

 

7.1.1 Zensurmaßnahmen in Österreich ab 1933 

Mit der Verordnung vom 26. Mai 1933 wurde die Kommunistische Partei in 

Österreich verboten, wenig später, am 19. Juni 1933, folgte das Verbot der 

Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) und dem Steirischen 

Heimatschutz. 

Im Vergleich zu diesen Verordnungen verursachte das Verbot der 

Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs am 12. Februar 1934 allerdings 

einen schweren politischen Einschnitt (vgl. Hall 1985a, 110 f.). 

 

Die Betätigungsverbote der genannten Parteien schufen gleichzeitig zwei 

rechtliche Grundlagen für Bücherverbote: Das Verbot von Büchern, Zeitungen 

und Broschüren, deren Verbreitung eine Propaganda für diese Bewegungen 

darstellte. 

Der Vollständigkeit halber müssen an dieser Stelle zwei weitere Verbote 

angeführt werden, aus denen ebenfalls Bücherverbote resultierten. 

Ă3. Verbot auf Grund eines Antrags der Staatsanwaltschaft und des folgenden 

richterlichen (gerichtlichen) Beschlusses im Landesgericht für Strafsachen Wien I 

nach Bestimmung des Strafgesetzes [é].ñ (Hall 1985a, 114) 

Daran knüpfte weiterführend das Verbot von Druckschriften 

sexualwissenschaftlicher und antisemitischer Inhalte sowie Werke gegen die 

Institution Kirche, die nach einer gerichtlichen Anordnung konfisziert wurden. 

 

Für den Fall eines Verstoßes und aufgrund der enormen Menge an Werken, die 

beschlagnahmt werden sollte, war es nötig, gesetzlich strenge Maßnahmen 

einzuleiten. 
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Die Bundesregierung reagierte auf Gewerbetreibende, die sich nicht an die 

Bestimmungen hielten mit Entzug der Gewerbeberechtigung (vgl. Buchhas 1993, 

11). 

 

Eine vollständige Liste aller verbotenen Titel erschien am 4. November 1933 im 

Anzeiger, dem Ăoffiziellen Organ des Vereins der österreichischen Buch-, Kunst- 

und Musikalienhªndler.ñ (Hall 1985a, 114) 

 

 

7.1.2 Wirtschaftl iche Veränderungen als Grundlage für kulturelle 

Abhängigkeit? 

Bedingt durch instabile Politik und rezessive Wirtschaft stagnierte die 

Buchproduktion seit 1928 kontinuierlich. Charakteristisch für österreichische 

Buchhändler, Schriftsteller und Verleger war das (einseitige) 

Abhängigkeitsverhältnis vom deutschen Buchmarkt. Jede (negative) Veränderung 

wirkte sich daher auch auf Österreich aus. 

ĂZu den auf die Buchproduktion einflußnehmenden Faktoren zählten die 

sinkende Kaufkraft durch Preiserhöhung und Inflation, die in der unstabilen 

Situation wachsende Unsicherheit der Verleger und eine Überproduktion der 

vergangenen Jahre.ñ (Buchhas 1993, 17) 

 

Die zeitgenössischen Entwicklungen beeinflussten auch die persönlichen 

Ansichten der Autoren und spalteten sie in Anhänger und Gegner des NS-

Regimes. 

 

Im folgenden Abschnitt wird der Weg Österreichs in die kulturelle Abhängigkeit 

geschildert. Der erste große Schritt gegen das österreichische Buch erfolgte mit 

der Einführung der Buchexportförderung. Ein Plan, der von Beginn an großteils 

abgelehnt wurde. 

Selbstverständlich resultierte der Rückgang der Verkaufszahlen aus der schlechten 

Wirtschaftslage, Ăaber die nunmehr gleichgeschaltete Literatur ließ sich nicht 

mehr so ohne weiteres verkaufen.ñ (Hall 1985a, 139) 
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So entstand die Idee, die Exportförderung auch auf Bücher auszudehnen. 

Am 9. September 1935 bestimmte Josef Goebbels, Reichsminister für 

Volksaufklärung und Propaganda, die Aufnahme von Büchern in die 

Exportförderungsaktion (vgl. Buchhas 1993, 19). 

Die Preise reichsdeutscher Bücher wurden um 25% gesenkt. 

 

Der durchweg positive Begriff ĂFºrderungñ verschleierte die dahinterstehenden 

Absichten, denn es handelte sich bei der Buchexportförderung nach Murray G. 

Hall (1985a, 152) um nichts anderes als ĂDumpingñ ï der Verkauf von Büchern 

unter den Herstellungs- oder eigenen Kosten, um so längerfristige Absatzerfolge 

zu erzielen. 

In ¥sterreich sprach man von ĂNationalsozialismus zu ermªÇigten Preisenñ (Der 

Österreicher 1935, zit. n. Hall 1985a, 152) oder Buchdumping sei Ădie 

systematische Abw¿rgungstaktik gegen ¥sterreichs geistige Selbstªndigkeit.ñ 

(Sturm über Österreich 1935, zit. n. Hall 1985a, 153) 

 

Die österreichischen Verleger lehnten sich zwar gegen die Buchexportförderung 

auf, aber ohne Erfolg. 

Die Buchhändler, die sich durch die Preissenkung einen Anstieg der 

Verkaufszahlen erhofften, begrüßten die Maßnahme (vgl. Buchhas 1993, 19) ohne 

zu bedenken, welch Ăspezifisch ºsterreichisch kulturelle Aufgabeñ (Wiener 

Zeitung 1935, zit. n. Hall 1985a, 158) das heimische Buch innehatte. 

 

Warum der Verein der Exportförderung zugestimmt hatte, war unklar und stieß 

auf wenig Verständnis, denn das Buch war nicht nur eine Ware wie jede andere, 

sondern kommunizierte österreichisches Gedanken- und Kulturgut. 

 

Die Kette der negativen Seiteneffekte infolge der Preissenkung bestand aus vielen 

Gliedern, von denen hier einige wenige kurz aufgezählt werden. 

Sie splittete den Gesamtbuchhandel in zwei Gegner: Verlag und Sortiment. 

Obwohl die beiden im Grunde voneinander abhängig waren, verteidigten sie 

komplett konträre Intentionen. Während sich die österreichischen Verleger 
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einvernehmlich gegen die Exportförderung wehrten, kam es innerhalb der 

Sortimenter zu Interessenskonflikten, die eine einheitliche Stellungnahme 

erschwerten.  

Aus wirtschaftlicher Perspektive wollten die österreichischen Buchhändler 

natürlich jene Bücher verkaufen, bei denen sie am meisten verdienten. Als 

zusätzlichen Bonus konnten sie auch noch den 25%-igen Preisnachlass bei 

deutschen Büchern anbieten, ohne dabei extra auf die Herkunft zu verweisen. 

Da die heimischen Verleger höchstens bei Sachbüchern ein Monopol innehatten, 

dem Kunden beim Kauf meist die Herkunft des Buches egal war, nutzten auch die 

Bitten an die Sortimenter nichts, bei der Buchauswahl den heimischen Verlag zu 

bevorzugen (vgl. Hall 1985a, 169). 

 

Weitere Schäden folgten aufgrund der zeitgleichen Papierpreiserhöhung, Preise 

wurden gedrückt, Arbeitsplªtze gefªhrdet und der Versuch durch eine ĂBillig-

Buch-Produktionñ (Hall 1985a, 173) im Ausland auf die Preissenkung 

Deutschlands zu antworten, erwies sich als schwerer Fehler, der sich letztendlich 

nur negativ auf die Gesamtwirtschaft auswirkte. 

 

Zur Unterstützung der österreichischen Verlage wurde ein Fonds eingerichtet, der 

den Absatz des inländischen Verlagswesens mittels Zuschüssen ankurbeln wollte. 

Der Verlagsföderungsfonds verbesserte nichts, sondern das Gegenteil trat ein, er 

Ăscheiterte klªglich und stellte indirekt der ständestaatlichen Literatur- und 

Kulturfºrderung ein Armutszeugnis aus.ñ (Hall 1985a, 242) 

 

 

7.1.3 Das Juli-Abkommen 1936 

Bis ins Jahr 1933 bestand zwischen Österreich und Deutschland ein reger 

kultureller Austausch. Wie bereits ausführlich geschildert, erzeugten ab 1933 

politische Spannungsfelder bedingt durch die Machtübernahme einen Riss in der 

gegenseitigen Kommunikation.  

Schuschnigg arrangierte sich mit Hitler, um den Riss zu kitten und die Konflikte 

zu lösen. 
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Unter dem steigenden Druck des faschistischen Italiens, an das der österreichische 

Ständestaat seine Politik gebunden hatte, kam das Juli-Abkommen zwischen 

Hitler und Schuschnigg am 11. Juli 1936 zustande. 

 

Bereits im Sommer 1935, als in Österreich über die 25%-ige Preissenkung 

diskutiert wurde, begannen die Verhandlungen zwischen dem deutschen 

Gesandten, Franz von Papen, und der österreichischen Regierung in Wien. Was 

hier besprochen wurde, war auch ein Jahr später Inhalt des Juli-Abkommens. 

 

Hitler versprach die österreichische Unabhängigkeit anzuerkennen, sich nicht in 

die inneren Angelegenheiten Österreichs einzumischen und die 

Tausendmarksperre aufzuheben. Im Gegenzug verpflichtete sich Österreich eine 

Amnestie für die verhafteten österreichischen Nationalsozialisten zu erlassen, eine 

Außenpolitik in Anlehnung an Deutschland zu betreiben und zwei 

Vertrauenspersonen Hitlers in die Regierung aufzunehmen. 

 

Auch in den Bereichen Presse, Theater, Funkwesen sollten nach Ansicht Franz 

von Papen Einvernehmen herrschen. 

ĂEine Zusage in diesen Punkten hªtte den sofortigen kulturellen āAnschluÇô und 

die sofortige Aufgabe jeglicher Eigenstªndigkeit zur Folge gehabt.ñ (Hall 1985a, 

244) 

Da von österreichischer Seite keine Bereitschaft bestand, oben genannte mit 

Deutschland gleichzuschalten, kam man überein, zumindest friedlich miteinander 

umzugehen und von verletzenden Kritiken abzusehen. 

 

Deutschland und Österreich einigten sich in weiterer Folge, einzelne verbotene 

Zeitungen wieder zuzulassen mit Ausnahme der populärsten Zeitung der Zeit, 

dem ĂVºlkischen Beobachterñ (vgl. Hall 1985a, 246). 

 

Im Bereich des Buchwesens sollte sich auch eine ĂNormalisierungñ (Hall 1985a, 

250) vollziehen, indem bestehende Verbote mittels Austausch von Verbotslisten 

und Verhandlungen abgebaut würden. Österreichs Behörden begeisterte die 
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deutschen Vorstellungen nicht, waren sie doch mit erhöhtem administrativen 

Aufwand verbunden. Österreich blieb trotz mehrfachen Drängens aus 

Deutschland zunächst erfolgreich in einer Art Hinhaltetechnik. 

 

Um den Austausch von Verbotslisten und die damit zusammenhängende 

Aufhebung der gegenseitigen Bücherverbote zu forcieren und für eine bessere 

Organisation des Kulturverkehrs wurde 1937 in Österreich ein Kulturausschuss 

eingerichtet. 

Innerhalb des Ausschusses kümmerte sich ein ĂUnterausschuss f¿r Buchfragenñ 

um eine ĂNormalisierungñ im Bücherverkehr. Die Wünsche beider Seiten wichen 

in diesem Punkt stark voneinander ab. 

Während Österreich, das eigentlich keinerlei Interesse an einer Änderung der 

bestehenden Situation bekundete, nur an eine Verbesserung im Export dachte, 

ging es den Deutschen darum, die Österreicher für den deutschen Kurs zu 

gewinnen und die Zulassung von Druckwerken nationalsozialistischen 

Gedankenguts, allen voran ĂMein Kampfñ, zu erreichen (vgl. Hall 1985a, 256 ff.). 

 

Die Freigabe von ĂMein Kampfñ, das aufgrund des Gesetzes von 1933 von 

Verbreitung und Vertrieb ausgeschlossen worden war, erfolgte unter bestimmten 

Bedingungen, die eingehalten werden mussten: Keine Werbung in Schaufenstern 

oder im Anzeiger und keinen Hinweis auf das Buch in Zeitungen oder Prospekten. 

 

Die Sitzungen des Unterausschusses liefen in der Regel nach gleichem Schema 

ab. Verbotslisten wurden ausgetauscht, über Import und Export von Büchern 

diskutiert, wobei sich Österreich stets dilatorisch verhielt. Offensichtlich gab es 

keine Bücher, deren Zulassung man durchsetzen wollte. Aus taktischen Gründen 

musste aber trotz mangelnder Motivation eine Liste aufgestellt werden, um 

wenigstens Gegenforderungen stellen zu können (vgl. Hall 1985a, 267). 

 

 

Angesichts dieser Darstellungen lässt sich erkennen, dass Deutschland durchaus 

an einer Einbindung des österreichischen Kulturguts interessiert war. 
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Österreich hingegen wollte den Austausch nicht, konnte dem Druck aber nur 

passiven Widerstand entgegensetzen. 

ĂAngesichts eines vorprogrammierten kulturellen Zusammenschlusses, den 

Österreich sich mit dem Juli-Abkommen eingebrockt hatte, tat man 

wahrscheinlich das einzige, was man tun konnte: hinhalten, verzºgern.ñ (Hall 

1985a, 351) 

 

 

7.2 Die Bedeutung des ĂAnschlussesñ für den österreichischen 

Buchhandel 

Ausgehend von der abstrakten gesetzlichen Ebene, die im allgemeinen Teil dieser 

Arbeit ausführlich dokumentiert wurde, konzentriert sich das nächste Kapitel auf 

die konkreten Veränderungen im Buch- und Verlagswesen im Zuge des 

Anschlusses Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland. 

 

Noch bevor das Bundesverfassungsgesetz über die Wiedervereinigung Österreichs 

mit dem Deutschen Reich am 13. März 1938 beschlossen wurde, entlud sich der 

angestaute Hass der Wiener Bevºlkerung nach dem Motto ĂWir san wieder wer!ñ 

(Hall 1985a, 354) sehr spontan gegenüber ihren jüdischen Mitbürgern. 

 

Wenige Tage nach dem Anschluss schwenkte die bis dahin loyale und 

systemtreue Haltung der Buchhändler und Verleger zum Ständestaat in die 

entgegengesetzte politische Richtung.  

Am 15. März 1938 druckte das Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 

folgenden Telegrammwechsel: 

ĂIn diesen geschichtlich bedeutungsvollen Tagen bekennt sich der deutsche 

Buchhandel der Ostmark zu seiner trotz Grenzen und äußerer Hemmnisse 

niemals unterbrochenen engsten inneren Verbundenheit mit dem ganzen 

Buchhandel des deutschen Reiches und begrüßt Sie als Vorsteher in freudiger 

Erwartung der nun bald möglich werdenden völligen Vereinigung. 

Sieg Heil dem großdeutschen Buchhandel! 

Frick, Dr. Morawa, Peters, Miedlingñ (Börsenblatt für den Deutschen 

Buchhandel 1938, zit. n. Pawlitschko 1996, 15) 
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Von Ăhinhalten und verzºgernñ sprach zu diesem Zeitpunkt niemand mehr ï 

vergessen war diese Taktik und wurde nun von überschwänglicher 

Begeisterung abgelöst, auf die Wilhelm Baur antwortete: 

ĂIch danke Ihnen f¿r Ihr Telegramm und begr¿Çe den Buchhandel der 

deutschen Ostmark aufs herzlichste innerhalb unseres großdeutschen Reiches. 

Ich weiß, daß der Buchhandel Deutsch-Österreichs in Zukunft in engster 

Verbundenheit mit den übrigen deutschen Kameraden an dem unter Führung 

Adolf Hitlers stehenden nationalsozialistischen Reich mitarbeiten wird. 

Heil Hitler! 

Wilhelm Baur, Leiter des deutschen Buchhandelsñ (Börsenblatt für den 

Deutschen Buchhandel 1938, zit. n. Pawlitschko 1996, 15) 

 

 

7.3 Das Ende der Zwangsgilde 

Eine der ersten Reaktionen auf den ĂAnschlussñ war die Auslºschung der 

ĂZwangsgilde der ºsterreichischen Buch-, Kunst- und Musikalienhªndlerñ. Zum 

letzten Mal erschien der Anzeiger am 8. März 1938. Die nächste Ausgabe am 28. 

Mªrz 1938 trug bereits den Zusatztitel ĂMitteilungsblatt des Kommissarischen 

Leiters der österreichischen Buch-, Kunst- und Musikalienhªndlerñ (vgl. Hall 

1985a, 369). 

Das Amt der Kommissarischen Leitung bekleidete inzwischen der Buchhändler 

und Parteigenosse Karl Berger. 

 

 

7.4 ĂGleichgeschalteteñ Literaturpolitik 

Wªhrend nach der Macht¿bernahme Hitlers 1933 die Begriffe ĂSªuberungñ und 

Ăvolksschªdliches Schrifttumñ als Worte leeren Inhalts in ¥sterreich widerhallten, 

war jetzt die Zeit reif, Ăeine Sªuberung des Buch- und Verlagsbuchhandels in 

Angriff zu nehmen.ñ (Hall 1985a, 371) 

Kurz nach dem ĂAnschlussñ f¿hlten sich Sturmabteilung (SA), Schutzstaffel (SS) 

und Anhänger der NSDAP dafür verantwortlich, unerwünschte Literatur aus 
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Verlagen und Buchhandlungen einzuziehen. Ohne Rücksprache mit Karl Berger 

wurden die Werke auf vier unterschiedliche Stellen aufgeteilt. 

Insgesamt waren wohl über zwei Millionen Bände beschlagnahmt worden, die 

später von Lothar Kühne, Leiter der Außenstelle der ĂParteiamtlichen 

Prüfungskommission zum Schutze des NS-Schrifttumsñ, erfasst wurden. 

Im Rahmen dieser ĂSªuberungsaktionenñ wurde auch der gesamte 

Schulbuchbestand des österreichischen Buchverlags konfisziert und vernichtet 

(vgl. Reitmayr 2004, 16). 

Zeitgleich mit den ĂSªuberungenñ begann der Import vormals verbotener 

nationalsozialistischer Druckwerke aus Deutschland (vgl. Reitmayr 2004, 17). 

 

 

7.5 Personelle Veränderungen 

Am 19. März 1938 übernahm Karl Berger die Kommissarische Leitung. Bereits 

am 1. Oktober 1932 wurde er Mitglied der NSDAP und trat im Jänner 1934 auch 

der Vaterländischen Front bei. Zur Unterstützung wurde ihm von reichsdeutscher 

Stelle Rudolf Beyer als Berater zur Seite gestellt. Dr. Karl Zartmann übernahm 

die Kommissarische Leitung der Geschäftsstelle (vgl. Buchhas 1993, 26). 

Dr. Sigmund Wisloschill, seit 1921 Geschäftsführer des österreichischen Buch-, 

Kunst- und Musikalienhandels, wurde seines Amtes enthoben (vgl. Pawlitschko 

1996, 19). 

Karl Berger begann sofort, seine nationalsozialistischen Ideen im österreichischen 

Buchhandel umzusetzen. Voller Freude motivierte er seine 

ĂDeutschºsterreichischen Volks- und Fachgenossenñ (Hall 1985a, 370), ihn bei 

seinen strukturellen Änderungen zu unterstützen. 
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Abbildung 2: Aufruf Karl Bergers im Anzeiger 

Entnommen aus: Hall 1985a, 370 

 

Im Sinne der nationalsozialistischen Geisteshaltung bestünde die Aufgabe nach 

Bergers Aufruf an seine Berufskollegen darin, Kultur zu vermitteln, die Ăecht 

deutschñ ist. Deshalb schickte er am 31. März 1938 acht identische Schreiben an 

nationalsozialistisch orientierte Buchhändler der acht Bundesländer. 

Die jeweiligen Adressaten ernannte er zu ĂVertrauensmªnnernñ, die nun eine 

wichtige Aufgabe erfüllen sollten (Hall 1985a, 375). 

Sie wurden auserwählt, um in der Phase der Vorarbeit Basisinformationen über 

arische bzw. jüdische Buchhandlungen und Verleger zu sammeln. Diese Daten 

wurden in mehreren Listen eingetragen, die sich heute im Archiv des 
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Buchgewerbehauses (BGH, V 1938, Mappe 507), Grünangergasse 4, 1010 Wien, 

befinden. 

 

 

7.5.1 Ă1. Liste der nichtarischen und politisch unzuverlªssigen Buchhªndler 

und Verleger in Wien nach dem Stande vom 13. Mªrz 1938ñ 

Diese ist nach Datum die älteste Liste und verzeichnet, nach alphabetischen 

Anfangsbuchstaben gereiht, 134 Namen und Adressen im Umfang von 4 DIN A 4 

Seiten. 

 

 

7.5.2 Ă2. Liste der nichtarischen und politisch unzuverlªssigen Buchhªndler 

und Verleger in Wien.ñ 

In der zweiten Liste, datiert vom 19. Mai 1938, sind die Ănichtarischenñ und 

politisch unzuverlässigen Buchhändler und Verleger der bestehenden Liste vom 

13. März nochmals aufgeführt, aber mit ergänzenden Namen und Adressen. Diese 

umfasst 191 Buchhandlungen und Verleger. 

 

 

7.5.3 ĂNachtrag zur Liste nichtarischer und politisch unzuverlässiger 

Buchhªndler in Wien.ñ 

Der Nachtrag beinhaltet 34 Adressen, allerdings ohne Datum. Da die Namen und 

Adressen weder in der ersten noch in der zweiten Liste aufscheinen, lassen sich 

der Zeitpunkt deren Erfassung und eine eindeutige Zuordnung nicht identifizieren. 

 

 

7.5.4 ĂJ¿dische Firmenñ 

Die Vertrauensmänner Bergers erstellten diese Liste wieder ohne Datum, die 

ausschließlich jüdische Firmen des ersten Wiener Gemeindebezirks umfasst. Iris 
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Pawlitschko (1996, 20) führt in ihrer Diplomarbeit die Zahl 48 an. Die Liste 

beginnt bei ĂAmon Hans, 1. Herrengasse 6-8ñ und endet bei ĂZoller & Co., 1. 

Schauflergasse 2ñ. (BGH, V 1938, Mappe 507) 

Wird der handschriftlich ergänzte Name hinzugezählt, beläuft sich das Ergebnis 

auf 48 Firmen, wenn nicht, erhält man in Summe 47 jüdische Firmen. Eine 

identische zweite Liste enthält keine handschriftlichen Anmerkungen und listet 

exakt 47 Firmen auf. 

 

 

7.5.5 ĂNoch zu behandelnde j¿dische Buchhandelsfirmenñ 

Diese Liste ohne Datum legt den Verdacht nahe, dass Bergers Vertrauensmänner 

bei der Zusammenstellung der Liste oberflächlich recherchiert haben mussten. 

Einige Anmerkungen mit Frage- oder Ausrufezeichen wurden handschriftlich am 

Rande notiert wie zum Beispiel ĂJude?ñ oder ĂArier!ñ. (BGH, V 1938, Mappe 

507). Ein weiterer Beleg für die unzulänglichen Nachforschungen könnte auch die 

hohe Summe darstellen, denn es handelt sich dabei um 181 Ănoch zu 

behandelndeñ Firmen. 

 

 

7.5.6 ĂFragliche Firmen, bis zum 12. Mªrz sicher in j¿dischen Hªndenñ 

In der Liste befinden sich 28 Firmen vom ersten Wiener Gemeindebezirk. Manche 

der Namen und Adressen tauchen auch in anderen Listen auf, andere nicht. Auch 

hier kann angenommen werden, dass die Vertrauensmänner ungenaue 

Erhebungen durchführten. Weiters stellt sich die Frage, was mit diesen Firmen 

nach dem Stichtag des 12. März 1938 geschehen ist, befanden sie sich doch bis 

dato Ăsicher in j¿dischen Hªndenñ. 

Da auf der Liste keine Firmen erwähnt werden, die in der vorliegenden Arbeit als 

Fallbeispiele herangezogen werden, bleibt diese Frage unbeantwortet. 
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7.5.7 ĂJ¿dische Ausliefererñ 

In dieser gesonderten Liste wurden zehn jüdische Buchhändler und Verleger 

zusätzlich als Auslieferer genannt. 

Ein Vermerk nachstehend an jeden Namen mit Adresse, selektiert die Firmen 

zusªtzlich in Ăbodenstªndigñ oder Ăgefªhrlichñ. (BGH, V 1938, Mappe 507) 

 

Der Eindruck entsteht, dass bei den einzelnen Listen mehr oder minder 

ausführlich recherchiert wurde, ganz sicher aber schufen sie die Grundlage, auf 

der die ĂEntjudungñ geplant werden konnte. 

Vermutlich bezog auch die RSK ihre Informationen aus diesen Listen (vgl. 

Pawlitschko 1996, 20). 

 

 

7.5.8 ĂDie Wiener nationalsozialistischen Buchhªndler der illegalen Zeitñ 

24 Buchhändler werden hier alphabetisch unter Angabe vom Eintrittsjahr oder 

genauem Datum gereiht. 

 

 

7.5.9 ĂListe der Parteimitgliederñ 

ĂNicht nur die āgefªhrlichen j¿dischen Buchhªndlerô wurden in Listen 

zusammengefaÇt, auch die ābraven Parteigenossenô wurden teilweise mit 

Mitgliedsnummer und Eintrittsdatum in einem Verzeichnis festgehalten.ñ 

(Pawlitschko 1996, 20) 

Die Anordnung der 149 Namen und Adressen erfolgte nach Bezirken. 
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7.6 Vereinter Kampf gegen die wirtschaftlichen Probleme ï Die 

ĂArbeitsgemeinschaft der Nationalsozialistischen 

Buchhªndler der Illegalen Kampfzeitñ 

Nach dem Anschluss formierten sich 17 Firmeninhaber und Buchhändler zu einer 

Organisation, der ĂArbeitsgemeinschaft der Nationalsozialistischen Buchhªndler 

der Illegalen Kampfzeit.ñ (Buchhas 1993, 50) 

Angesichts der wirtschaftlichen Krise galten die größten Ängste der persönlichen 

Erfolgssicherung und Steigerung der eigenen Umsätze. 

Im Verband war es einfacher, sich für die allgemeinen Bedürfnisse der 

Berufskollegen einzusetzen und Ideen bei den leitenden Behörden durchzusetzen. 

Folgender Zeitungsausschnitt protokolliert, welche Mitglieder der 

ĂArbeitsgemeinschaftñ angehºrten, mit Name und Adresse und unter welchem 

Namen sie sich in der Öffentlichkeit präsentierten. 

 

 

Abbildung 3: Die Wiener NS.-Buchhandlungen der illegalen Kampfzeit 

Entnommen aus: BGH, V 1938, Mappe 507 
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Trotz des Verbots der NSDAP während der Regierung Schuschniggs, hatten die 

Mitglieder der ĂArbeitsgemeinschaftñ nationalsozialistische Werke weiter 

vertrieben. Unter Androhung von Strafen hatten sie sich unermüdlich für ihre 

Partei eingesetzt und sich oft in Gefahr begeben. 

Was war nun der Dank für die Bemühungen? 

Der Zentralverlag der NSDAP, Franz Eher Nachf., ansässig in München, wollte in 

Wien aus Prestigegründen eine Sortimentsbuchhandlung eröffnen (vgl. Buchhas 

1993, 50). 

Verstªndlich, dass die Mitglieder bitter enttªuscht waren, denn Ăes kºnne nicht die 

Aufgabe des Eher Verlags sein, ādem nationalsozialistischen und nationalen 

Buchhändler hier zu Lande sein karges Brot wegzunehmen oder auch nur zu 

schmªlernô.ñ (Hall 1985a, 383) 

 

 

7.7 Die wirtschaftliche Situation des Wiener Buchhandels 

Der Wiener Buchhandel befand sich auch nach dem ĂAnschlussñ in einer tristen, 

scheinbar ausweglosen Situation. Der erhoffte Wirtschaftsaufschwung blieb aus.  

Wie im vorigen Kapitel erläutert, mussten sich die Wiener Nationalsozialisten 

eingestehen, dass nicht nur die Juden, sondern auch die Berufskollegen aus dem 

Altreich ihren Teil zur Verschlechterung beitrugen. 

In einem Schreiben an Gauleiter Bürkel vom 5. Mai 1938 schilderte Karl Berger 

die Situation auf emotionaler Ebene: 

ĂIn den letzten Jahren des Kampfes und der wirtschaftlichen Not sind aber am 

Wiener Buchhandel und im besonderen an den Buchhändlern, die sich durch 

Handlungsweise und Haltung zum Nationalsozialismus bekannten, und dafür 

den dauernden Verfolgungen und Quälereien der Machthaber des 

Schuschniggregimes ausgesetzt waren, nicht spurlos vorübergegangen. Die 

wirtschaftliche Lage des Wiener Buchhandels jedenfalls ist derart geschwächt 

worden, daß dieser Berufsstand heute zu den ausgesprochenen 

Notstandsgebieten gezählt werde muss, bei denen kulturelle Werte gefährdet 

und die daher besonderer Ber¿cksichtigung w¿rdig sind.ñ (BGH, V 1938, 

Mappe 507) 
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Die völlige Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben war das Ziel. Die 

Vorarbeiten wurden in Form von Listen (siehe Kapitel 7.5) von den 

Vertrauensmännern Karl Bergers erledigt. Die Informationen über jüdische 

Buchhändler und Verleger, kategorisiert nach Namen und Adressen, lieferten den 

Grundstock für die weitere Planung. 

Trotzdem bereitete eine zahlenmäßige Erfassung Schwierigkeiten. 

 

 

7.8 Karl Bergers ĂDenkschriftñ 

Die 3. Beilage zum Schreiben an Gauleiter B¿rckel mit dem Titel ĂArisierung 

oder Liquidierung j¿discher Buchhandlungen?ñ (BGH, V 1938, Mappe 507) 

wurde am 9. Juni 1938, geringf¿gig abgeªndert, als ĂDenkschriftñ verteilt (vgl. 

Pawlitschko 1996, 21). 

 

ĂWªhrend der marxistischen sowie auch wªhrend der sogenannten 

āvaterlªndischenô Periode war es eine bekannte Praxis der damaligen 

Machthaber, in Wien unbeschränkt und ohne Berücksichtigung des 

Lokalbedarfes j¿dischen Bewerbern Buchhandelskonzessionen zu erteilen.ñ 

(BGH, V 1938, Mappe 507) 

 

Die Einleitung beinhaltete eine These, die Karl Berger vorschnell (wie sich zeigen 

wird) für sich als Tatsache definierte. 

Die Begründung für die Explosion des zeitgenössischen Marktes war für Berger 

eindeutig in der unbeschränkten Verleihung von Konzessionen zu suchen. 

Murray G. Hall widerlegte ĂBergers Theseñ eindeutig, denn er wies darauf hin, 

dass seit Einführung der Gewerbesperre nach 1934, eine Erteilung nur dann 

erfolgte, wenn vorher eine Konzession zurückgelegt worden war. Außerdem stand 

die Vergabe dieser Konzessionen ausschließlich unter Ăarischerñ Aufsicht (vgl. 

Hall 1985a, 386). 

 

Berger ging noch weiter, als er behauptete, Ă die Folge davon ist, dass der Wiener 

Buch- und Musikalienhandel in einer auf der ganzen Welt einzig dastehenden 

Weise ¿berbesetzt ist.ñ (BGH, V 1938, Mappe 507) 
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Seiner Ansicht nach existierten in Wien Ă800 Buch-Musikalienhandlungenñ. 

(BGH, V 1938, Mappe 507) 

 

Andere Quellen wie das ĂAdressbuch f¿r den Buch-, Kunst- und 

Musikalienhandelñ vom Jahr 1937 relativierten die Zahl Bergers. Demzufolge gab 

es in Österreich insgesamt 1077 Buchhandelsfirmen, 679 hatten ihren Sitz in 

Wien. Das ĂAdressbuch f¿r den Deutschen Buchhandelñ verzeichnete unterdessen 

523 Firmen, davon waren 333 in Wien angesiedelt (vgl. Melichar 2004, 499). 

 

Peter Melichar (2004, 499) gab zu bedenken: ĂWie bei allen Zahlenangaben ist 

die Definition dessen entscheidend, was gezªhlt wird.ñ 

Die Ergebnisse hingen von den Kriterien ab, die bei der Zählweise herangezogen 

wurden, denn wie in anderen Wirtschaftszweigen kamen auch auf dem Sektor 

Buchhandel Mischformen vor. 

 

Mit einem Blick auf die Zahlen der angeführten Adressbücher lässt sich unschwer 

erkennen, dass Bergers Zählweise wohl nicht korrekt war. 

Selbstverständlich hatten sie für ihn Wahrheitscharakter, ansonsten wäre die 

Argumentationsplattform, auf der er seine Politik aufbauen wollte, abhanden 

gekommen. 

 

 

7.8.1 Zur ĂGesundungñ des Buchhandels 

ĂDie angef¿hrten Zahlen beweisen, daÇ in Wien eine Gesundung des Buch-, 

Kunst- und Musikalienhandels durch eine Reduzierung der Betriebe unbedingt 

notwendig ist. [é] Es ist durchaus nicht damit beabsichtigt, etwa bestehende 

Werte zu zerstören, sondern planmäßig die jüdischen Betriebe zu liquidieren, 

bzw. dort, wo dies unmºglich ist, diese zu arisieren.ñ (BGH, V 1938, Mappe 

507) 

 

Karl Berger sah den einzigen Ausweg aus der Krise im ĂGesundschrumpfenñ 

(Hall 1985a, 386) der Betriebe durch planmäßige Liquidation. Nur die 

wirtschaftlich erfolgreichen Buchhandlungen sollten Ăarisiertñ werden.  

De facto konnte Berger aber keine Verbesserungen für den Buchhandel erzielen. 
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Die nationalsozialistischen Behörden waren mit vordringlicheren 

Angelegenheiten beschäftigt als sich den Problemen der Wiener Buchhändler zu 

widmen. 

 

Die Aufgabe, die aktuell bevorstand, hieß Organisation der Volksabstimmung am 

10. April 1938. Die Buchhändler wurden zum ersten Mal im 

nationalsozialistischen Österreich politisch eingebunden und übernahmen dabei 

den Part Werbung und Propaganda (vgl. Buchhas 1993, 30 f.) 

 

 

7.9 Die Reichkulturkammergesetzgebung für Österreich 

Wenige Tage nach dem Anschluss fehlte eine konkrete Konzeption über den 

Aufbau der Reichsschrifttumskammer (RSK) in Österreich. 

Fest stand, sie musste nach deutschem Vorbild eingerichtet werden. 

 

Am 11. Juni 1938 wurde die Reichskulturkammergesetzgebung eingeführt und am 

24. Juni 1938 bekannt gemacht (vgl. Hall 1985a, 388). 

Die österreichische Dienststelle der RSK konnte nun als Interessensvertretung der 

Reichskulturkammer (RKK) nach reichsdeutschem Vorbild aufgebaut werden. 

Dr. Karl Zartmann wurde zum Geschäftsführer der Abteilung Buchhandel in der 

Landesleitung ernannt. 

 

Nach Inkrafttreten der Gesetzgebung war die Berufsausübung im Buchhandel 

nicht mehr an eine Konzession gebunden, sondern von der Mitgliedschaft in der 

zuständigen Kammer abhängig (vgl. Reitmayr 2004, 23). 

 

Alle Personen des Berufszweigs hatten die Pflicht, sich bis spätestens 30. Juni bei 

der dafür zuständigen Kammer zu melden: Schriftsteller, Buchhandel, 

Buchwerbung, Büchereiwesen, Adress- und Anzeigenbuchgewerbe und 

Wirtschaftsstelle (vgl. Buchhas 1993, 22). 
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Weiterführend füllten die Antragssteller Fragebogen aus, bei denen Informationen 

über persönliche Daten, Mitgliedschaft bei der Partei oder anderen 

Vereinen/Verbänden angegeben werden mussten. Einen besonderen Stellenwert 

nahm dabei die Ăarischeñ Abstammung ein. Während des Meldeverfahrens war es 

unbedingt notwendig, einen Nachweis zu erbringen, der ausschloss, dass der 

Antragssteller ĂJudeñ im Sinne der Dritten Verordnung zum Reichsb¿rgergesetz 

war. 

 

ĂDa ein urkundlicher Ariernachweis, wie die Erfahrungen im āAltreichô gelehrt 

hatten, kurzfristig nicht zu erbringen war, hatten die zur Aufnahme gemeldeten 

Personen eine Erklärung abzugeben, ādaÇ dem Antragssteller keine Tatsachen 

bekannt sind, die auf eine nichtarische Abstimmung hindeutenô.ñ (Dahm 1993, 

131) 

 

Wer dazu nicht fähig war, musste eine Übergangsfrist beantragen. Die Frist für 

das Einreichen aller notwendigen Unterlagen endete am 30. September. Wer auch 

dazu nicht imstande war, musste rechtzeitig unter Angabe triftiger Gründe 

Aufschub beantragen. 

Erst nach eingehender Prüfung aller Unterlagen wurde eine Entscheidung über die 

Aufnahme gefällt (vgl. Hall 1985a, 389). 

Wurde der Antrag zur Mitgliedschaft von der RSK abgelehnt, bedeutete dieses 

Urteil gleichzeitig das Aus der beruflichen Zukunft für den Betroffenen. 

 

Die Karriere des Kommissarischen Leiters Karl Berger endete mit der Einführung 

der RKK-Gesetzgebung am 29. Juni 1938. An seine Stelle trat Dr. Karl Zartmann, 

Geschäftsführer der RSK Gauleitung Wien (vgl. Hall 1985a, 389). 
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8 Die Ausschaltung der ĂJudenñ aus dem 

Österreichischen Buchhandel 

Die Vorbereitungen wurden abgeschlossen, sowohl die Ăgefªhrlichen j¿dischen 

Buchhandlungenñ als auch die Ăbraven Parteigenossenñ waren in Listen 

verzeichnet, alle wichtigen organisatorischen Behörden eingerichtet und auf den 

Positionen, bei denen es nötig erschien, ein Personalwechsel vorgenommen. 

Die Basis schien perfekt, aber Ăin den sechs Monaten nach dem āAnschluÇô lief 

keineswegs alles im österreichischen Buchhandel und Verlagswesen nach Wunsch 

der RSK im Altreich [é].ñ (Hall 1985a, 389) 

 

Die RSK im Altreich richtete ihre Aversion gegen den Einsatz von 

ĂKommissarenñ, die angeblich ohne R¿cksprache mit der RSK agierten, fachlich 

unqualifiziert wären und vom Beruf des Buchhändlers nichts verstünden (vgl. 

Dahm 1993, 132 f.). 

 

Murray G. Hall (vgl. 1985a, 391) entkräftete die Anschuldigungen zum teilweise, 

indem er auf das ĂGesetz ¿ber die Bestellung von kommissarischen Verwaltern 

und kommissarischen ¦berwachungspersonenñ verwies. Im Kapitel 5.2 der 

vorliegenden Arbeit wird erklªrt, dass der ĂKommissarñ die Erlaubnis zu allen 

Rechtshandlungen für das Unternehmen innehatte. Währenddessen ruhte die 

Befugnis des Inhabers. 

 

Nach wie vor stand im ĂEntjudungsprozessñ dieselbe Frage wie zu Karl Bergers 

Amtszeit im Raum: ĂArisierungñ oder Liquidation? 

Die verantwortlichen Stellen tendierten eher zur Liquidation als zur ĂArisierungñ. 

Wie aus dem Kapitel 6.4 hervorgeht, mahlten die Mühlen in Österreich sehr 

langsam. Den Ăkommissarischen Verwalterñ zu bestellen war einfach und schnell 

erledigt, aber eine Buchhandlung oder einen Verlag in Ăarischenñ Besitz zu 

¿berf¿hren, Ăkonnte unter Umstªnden dank der Devise āEs muÇ alles seine 

Ordnung habenô gute sechs Jahre dauern [é].ñ (Hall 1985a, 393) 
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Staatliche Zentralinstanz im ĂArisierungsprozessñ war die 

Vermögensverkehrsstelle (siehe Kapitel 6) und sie trug somit auch die 

Hauptverantwortung f¿r die ĂArisierungñ im ºsterreichischen Buchhandel. 

 

Die RSK ¿bernahm im ĂArisierungsprozessñ eine Art Beraterfunktion. Sie 

beurteilte die fachliche Kompetenz der Bewerber, bei denen die Kriterien 

Mitgliedschaft in der NSDAP, aber auch in der RSK, eine wichtige Rolle spielten. 

Sie bemühte sich im Gegensatz zu andern Behörden, qualifizierte Mitarbeiter 

einzusetzen. 

Wie bereits dokumentiert, verzögerte auch der endlos lange Aufnahmeprozess in 

die RSK die ĂArisierungñ oder Liquidation (vgl. Hall 1985a, 397 f.) 

 

 

8.1 Wer waren die Akteure / ĂAriseureñ im österreichischen 

Buchhandel? 

Als Vorbereitung auf die konkreten Fallbeispiele, die den speziellen Teil der 

Arbeit bilden, ist es notwendig, diese letzte Frage zu klären. 

 

Im Rahmen der ĂEntjudungñ des österreichischen Buchhandels lassen sich drei 

unterschiedliche Gruppen von ĂAriseurenñ feststellen. 

 

 

8.1.1 Angestellte eines jüdischen Betriebs 

Hauptsächlich sahen langjährige Angestellte ihre Chance gekommen und nutzten 

die Gunst der Stunde zu ihrem Vorteil. In manchen Fällen war der jüdische 

Inhaber mit dem Verkauf seines Unternehmens einverstanden, vermutlich in der 

Hoffnung, einen angemessenen Kaufpreis zu erhalten. 

Auf diesem Weg hatte er zwar Mitspracherecht beim Kaufvertrag, durfte das 

Schicksal seiner Firma selbst bestimmen, war aber trotzdem kaum in der Lage, 

den realen Kaufpreis zu erzielen (vgl. Pawlitschko 1996, 72). 
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Konventionelle Modalitäten wie Zahlungserleichterungen, verschafften auch dem 

ehemaligen Angestellten ein Geschäft. 

Vereinzelt gewªhrten Banken Ăverdientenñ Parteigenossen und mittelständischen 

Käufern Kredite. Die VVSt bot Ratenzahlungen an. 

 

 

8.1.2 Erwerbslose österreichische Buchhändler 

Finanzielle Hilfen kamen auch dieser Gruppe in hohem Maß zugute: Es handelt 

sich dabei um Personen, die zum ĂAnschlussñ ihn ªhnlichen Berufssparten 

arbeiteten. 

Zu ihrer Finanzschwäche gesellte sich zudem ein zusätzliches Problem, das in 

dieser Arbeit vielfach diskutiert wurde: Die ungenügende betriebswirtschaftliche 

Kompetenz. 

Nicht jeder ausgebildete Buchhändler oder jemand, der einen ähnlichen Beruf 

ausübte, hatte die Fähigkeit und das Verantwortungsbewusstsein, ein 

Unternehmen selbstständig zu leiten. 

Doch fast jeder Kaufwerber verfügte über den Kontakt zu einflussreichen, 

wohlgesonnenen Befürwortern, die ihre Beziehungen geltend machten. 

 

Beiden Gruppen, den Angestellten eines jüdischen Betriebs und den erwerbslosen 

österreichischen Buchhändlern, war eins gemeinsam: Fehlende finanzielle Mittel. 

Aus diesem Grund wandten sie sich mit Ausschreibungen in Tageszeitungen an 

zahlungskräftige Interessenten aus dem Altreich, die jedoch oftmals eine äußerst 

zweifelhafte Zahlungsmoral an den Tag legten. 
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9 Die Schicksale sieben renommierter Wiener 

Buchhandlungen 

Die Buchhandlungen Richard Lányi, Alois Reichmann, Josef Kende, M. 

Breitenstein, Moritz Perles, H. Saar und Dr. Carl Wilhelm Stern verband ein 

Schicksal: Alle sieben Buchhandlungen wurden Ăarisiertñ und fielen dem 

ĂGroÇariseurñ Johannes Katzler zum Opfer. 

Die Namen und Adressen der sieben Buchhandlungen finden sich in der Ă1. Liste 

der nichtarischen und politisch unzuverlässigen Buchhandlungen und Verleger in 

Wien nach dem Stande vom 13. Mªrz 1938ñ (BGH, V 1938, Mappe 507) und 

werden in der 2. Liste vom 19. Mai nochmals angeführt. 

Die Buchhandlungen Josef Kende, Richard Lányi, Moritz Perles und Dr. Carl 

Wilhelm Stern sind auch in der Liste der Jüdischen Firmen im ersten Bezirk 

eingetragen. Moritz Perles und Josef Kende werden zusätzlich in der gesonderten 

Liste ĂJ¿dische Ausliefererñ (BGH, V 1938, Mappe 507) erwähnt, wobei Moritz 

Perles als Ăbodenstªndigñ und Josef Kende als Ăgefªhrlichñ eingestuft wurde. 

 

In den folgenden Kapiteln werden die Schicksale der einzelnen Buchhandlungen 

chronologisch nach ĂArisierungszeitpunktñ skizziert. 

 

 

9.1 Die Verlagsbuchhandlung Richard Lányi 

 

 

9.1.1 Zur Person Richard Lányi 

Richard Lányi war mehr Buchhändler als Verleger. Er wurde am 9. Dezember 

1884 in Wien als Richard Löwy, Sohn von Leopold Löwy und dessen Frau 

Johanna, geboren. Wie seine Eltern, die aus Pressburg stammten, besaß er die 

ungarische Staatsbürgerschaft. 
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Am 22. Februar 1909 heiratete Richard Löwy Anna Maria Bartos. Aus 

unbekannten Gründen versuchte das Paar im Mai 1909 seinen Familiennamen in 

ĂLºrentiñ abzuªndern. Der erste Antrag wurde abgelehnt. Dem zweiten Antrag, 

den Namen in ĂLanyiñ oder ĂLaniñ ªndern zu d¿rfen, wurde stattgegeben. 

Allerdings musste auf dem Ăañ ein Akzent nach rechts gesetzt werden. 

Mitte Jänner 1910 durften Richard und Anna den Namen Lányi als ihren Namen 

annehmen. 

 

Richard Lányis schulischer Werdegang umfasste drei Klassen Bürgerschule, drei 

Klassen Handelsschule. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer Lehrstelle bei 

Robert Friedländer, von dem er zum Abschluss ein Lehrzeugnis erhielt. 

Am 27. Juli 1912 starb Robert Friedländer in Hinterbrühl bei Mödling. Sein Tod 

ºffnete Richard L§nyi die T¿r f¿r die ¦bernahme der ĂRobert Friedlªnder 

Buchhandlungñ im Jahre 1913. Ab 1916 durfte er diese unter seinem Namen, 

ĂBuchhandlung Richard L§nyiñ f¿hren (vgl. Hall 1983, 18 f.). 

 

 

9.1.2 Die Buchhandlung 

In der Kärntnerstraße 44 im ersten Wiener Gemeindebezirk befanden sich das 

Verkaufslokal, ein Theaterkartenbüro, die Kunsthandlung und der Verlag. 

Außerdem gehörte Richard Lányi auch ein großes Büchermagazin am Karlsplatz 

1 (vgl. WStLA, Volksgericht, A 1, Vg Vr ï Strafakten: Vg 1 Vr 5194/46). 

 

Murray G. Hall (WS 2001/02, 1) beschrieb die Buchhandlung wie folgt: 

ĂSein Geschªft in der KªrtnerstraÇe 44 war [é] mehr als bloÇ ein Ort, wo man 

nur Bücher kaufen konnte, sondern eine Institution, die weit über Wien hinaus 

bekannt war.ñ 

 

Richard L§nyi stand dem Herausgeber der ĂFackelñ, Karl Kraus, sehr nahe. Er 

verkaufte Karten für seine Lesungen und veröffentlichte Titel um Karl Kraus. Im 

Zusammenhang mit Karl Kraus geriet er in den zwanziger Jahren in Verruf, 
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unsittliche Werke pornographischen Inhalts zu verkaufen. Die Vorwürfe richteten 

sich aber in Wahrheit an den Autor Karl Kraus selbst (vgl. Hall 1983, 20 f.). 

 

Ein Schreiben des Verlags der Fackel (1925, 54) an den Herausgeber und 

Redakteur der Österreichischen Buchhändler-Zeitung rückte Richard Lányi 

wieder ins rechte Licht und lobte vor allem seine Zuverlässigkeit und Sorgfalt: 

ĂHerr L§nyi und kein anderer ist Verkäufer der Karten zu den Vorlesungen 

Karl Kraus, weil er in diesem Ressort sich als der weitaus zuverlässigste, 

ordentlichste und beim Arrangement von Wohltätigkeitsvorträgen selbstloseste 

Veranstalter bewªhrt hat.ñ 

 

Zeit seines Lebens war Richard Lányi mit zeitgenössischen Künstlern befreundet 

und kaufte ihre Werke für seine private Sammlung in der Mühlgasse im vierten 

Wiener Gemeindebezirk. 

 

Abbildung 4: Handzeichnung (Kreide) von Oskar Kokoschka, um 1921 

Entnommen aus: Karl Kraus Hefte 1938, 1 
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9.1.3 Die ĂArisierungñ 

Rosa Dietz, Angestellte bei Richard Lányi ¿ber den ĂAnschlussñ: 

ĂAls Hitler in ¥sterreich einmarschierte, kamen Hitlerjungen und warfen den 

Buchbestand auf die Strasse [sic!] (es handelte sich um die Bücher, welche 

nach Ansicht der Kinder der nationalsozialistischen Weltanschauung nicht 

entsprochen haben). Diese B¿cher wurden weggef¿hrt.ñ (WStLA, 

Volksgericht, A 1, Vg Vr ï Strafakten: Vg 1 Vr 5194/46) 

 

Nach dem ĂAnschlussñ musste Richard L§nyi seine Buchhandlung für einige 

Tage schließen, konnte aber danach den Betrieb wieder aufnehmen. Zunächst 

beabsichtigte der langjährige Angestellte Lothar Watzke den Betrieb zu erwerben 

und richtete seine Bitte an den jüdischen Geschäftsinhaber. Diese 

Kaufverhandlungen erreichten jedoch keinen Abschluss (vgl. Pawlitschko 1996, 

103). 

 

Verschiedene Zeugenaussagen von Angestellten der Firma Richard Lányi (vgl. 

WStLA, Volksgericht, A 1, Vg Vr ï Strafakten: Vg 1 Vr 5194/46) im 

Strafgerichtsprozess von Johannes Katzler dokumentierten, dass Johannes Katzler 

zum ersten Mal im Mai 1938 in der Buchhandlung aufgetauchte. Er verkündete, 

dass sich der Eher-Verlag für den Betrieb interessieren würde. Weiters sagten die 

Zeugen aus, Johannes Katzler hätte ein Schild an der Tür befestigt, das mit seinem 

Namen versehen war. 

 

Mit welch psychischer Gewalt Johannes Katzler vorgegangen war, belegte eine 

Zeugenaussage der Angestellten Josefine Oltmann 1946: 

ĂKatzler hat bei jeder Gelegenheit gedroht, Lanyi [sic!] wegzuschaffen und ich 

erinnere mich daran, dass Lanyi [sic!] einmal Katzler händeringend gebeten hat, 

nichts gegen ihn zu unternehmen.ñ (WStLA, Volksgericht, A 1, Vg Vr ï 

Strafakten: Vg 1 Vr 5194/46) 

Johannes Katzler soll alle Angestellten ständig unter Druck gesetzt haben. 

Anna Lányi gab an: Ă Mein Gatte hat mit selbst erzªhlt, dass er von Katzler als 

Saujud tituliert wurde.ñ (WStLA, Volksgericht, A 1, Vg Vr ï Strafakten: Vg 1 Vr 

5194/46) 
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Ab diesem Zeitpunkt durfte Richard Lányi sein Geschäft nicht mehr betreten. 

Johannes Katzler und Richard Lányi vereinbarten (Richard Lányi stand unter 

Zugzwang) bei Vorverhandlungen, dass Johannes Katzler die Ăarischenñ 

Angestellten mit allen Rechten übernahm (vgl. Buchhas 1993, 79). 

Dieses und auch viele andere Versprechen löste er nie ein.  

Nach Aussage von Richard Lányi in seinem Gesuch um Konkurseröffnung am 30. 

November 1938 (vgl. WStLA, Handelsgericht Wien, A 15, S-Konkurse 1899-

1953-113/38) sollte der Kaufpreis 40.000 RM betragen, 21.000 RM wollte 

Johannes Katzler übernehmen. 

 

ĂEnde Oktober teilte mir Herr Katzler mit, dass er das Geschªft doch nicht 

übernehmen könne. Er erklärte sich jedoch bereit, das Lager um den Betrag von 

RM 20.000 zu kaufen.ñ (WStLA, Handelsgericht Wien, A 15, S-Konkurse 1899-

1953-113/38) 

Richard Lányi war gezwungen, das Angebot anzunehmen. 

 

Die Gründe für das plötzliche Desinteresse Katzlers lagen darin, dass Katzler die 

einst renommierte Buchhandlung in den Ruin trieb. Für ihn war die Buchhandlung 

ein Selbstbedienungsladen. Er verschenkte Bilder und wirtschaftete in seine 

eigene Tasche, indem er wertvolle Bücher im Laden verkaufte (vgl. Hall 1985b, 

231) 

 

Der jüdische Buchhändler Richard Lányi konnte bis 1942 in Wien überleben. 

Danach wurde er Ăim Zuge der Polenaktion āevakuiertôñ(WStLA, Volksgericht, A 

1, Vg Vr ï Strafakten: Vg 1 Vr 5194/46) und im KZ Auschwitz ermordet. 

 

In der Zwischenzeit war Johannes Katzler nicht untätig und trieb seine Karriere 

als ĂGroßariseurñ weiter voran, indem er bereits sein nªchstes ĂOpferñ anvisierte. 
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9.2 Die Buch- und Antiquariathandlung Alois Reichmann 

 

 

9.2.1 Zur Person Alois Reichmann 

Alois Reichmann wurde am 22. Mai 1868 in Böhmen geboren. Alois Reichmann 

und seine Frau Emilie, geboren am 3. Oktober 1871 in Niederösterreich, hatten 

zwei Kinder: Felix, geboren am 14. September 1899, und Lisbeth, geboren am 1. 

September 1915 (vgl. Stieglitz-Hofer WS 2001/02, 11). 

 

 

9.2.2 Die Buchhandlung 

Emilie und Alois Reichmann gründeten am 15. Februar 1896 die Buch- und 

Antiquariathandlung Alois Reichmann in der Wiedner Hauptstraße 18-20 im 

vierten Wiener Gemeindebezirk. 

Im Jahre 1927 wurde die Firma in eine Offene Handelsgesellschaft umgewandelt, 

in der neben den beiden Gründern auch Sohn Felix als Gesellschafter fungierte. 

Nach dem Tod von Alois Reichmann am 27.09.1936 ging die Buchhandlung zu 

gleichen Teilen an Emilie und Felix Reichmann, selbst gelernter Buchhändler und 

promovierter Kunsthistoriker. 

Im Jahr 1935 war er als Schatzmeister-Stellvertreter im ĂVerein ºsterreichischer 

Buch-, Kunst- und Musikalienverlegerñ tªtig (vgl. Stieglitz-Hofer WS 2001/02, 

11). 

 

 

9.2.3 Die ĂArisierungñ 

Karl Günther, ein langjähriger Mitarbeiter der Firma Alois Reichmann nutzte 

nach dem ĂAnschlussñ seine Ăarischeñ Abstammung als Sprungbrett f¿r eine 

Karriere in der Buchhandlung. Seit 1937 war er illegales Mitglied der NSDAP. 
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Er denunzierte Felix Reichmann und seinen Kollegen Hans Edelmann bei der 

Gestapo. Hans Edelmann wurde daraufhin verhaftet und Felix Reichmann im 

März 1938 nach Dachau deportiert (vgl. Pawlitschko 1996, 105). 

 

Karl Günther übernahm am 15. April 1938 die Kommissarische Leitung. 

Unzählige Bücher wurden aus dem Lager geschafft. Emilie Reichmann sah nicht 

tatenlos zu und stellte den Kommissarischen Leiter zur Rede, worauf er 

antwortete, es w¿rde sich dabei um eine ĂB¿cherspendeñ handeln. Nach der 

Auseinandersetzung wurde sie wenig später der Buchhandlung verwiesen und 

durfte diese nicht mehr betreten (vgl. Buchhas 1993, 80). 

 

Ende April berechnete Karl Günther den Wert des Vermögens. Die Statistik zeigte 

ein Reinvermögen von 38.180 RM. Felix und Emilie Reichmann wurden als 

gleichberechtigte Besitzer genannt. Das Warenlager abzüglich der durch die 

Gestapo konfiszierten Bücher erreichte eine Summe von 27.154 RM. 

Anschließend konkurrierten einige Kaufanwärter um die Übernahme der Firma. 

Als erster Interessent bewarb sich der Buchhändler Fritz Arnold am 15. August 

1938. Er vereinbarte mit Emilie Reichmann einen Kaufpreis von 28.000 RM 

sowie die Übernahme der Angestellten (vgl. Stieglitz-Hofer WS 2001/02, 13 f.). 

 

Fünf Tage später am 20. August 1938, sah ein ĂGedenkprotokollñ von 

Rechtsanwalt Dr. Emanuel Fritz den Verkauf der Firma an Hans Drapela vor. 

Frau Emilie Reichmann und der Kommissarische Leiter Karl Günther 

befürworteten das Protokoll einvernehmlich (vgl. Buchhas 1993, 81). 

 

Zu Recht legten andere ihr Veto ein, denn Hans Drapela genoss keine 

buchhändlerische Ausbildung, sondern übte einen Beruf in der 

Versicherungsbranche aus. 

Die Aufnahme in die RSK, die Voraussetzung für den Beruf des Buchhändlers, 

musste scheitern. 
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Der Buchhändler Alfred Wolf, der auf Erfahrungen im Buchhandel und 

zusätzliche Mitgliedschaft in der NSDAP zurückblicken konnte, begehrte die 

Buchhandlung Alois Reichmann ebenfalls. Sein Antrag wurde am 26. September 

1938 von der VVSt abgelehnt (vgl. Buchhas 1993, 82). 

 

Da Karl Günther selbst über zu wenig Kapital verfügte, um den vollen Kaufpreis 

zu bezahlen, plante er eine Übergabe der Firma an Lothar Watzke. Als ehemaliger 

Angestellter der Buchhandlung Richard Lányi brachte er die nötigen fachlichen 

Qualifikationen für eine Aufnahme in die RSK mit. Karl Günther spielte mit dem 

Gedanken, mit Hilfe von Lothar Watzke seine eigene Zukunft abzusichern. Nach 

Abwicklung der Geschäftsüberleitung pochte Karl Günther auf eine leitende 

Position innerhalb der Buchhandlung. 

Die Bewerber steckten vergebliche Mühen in ihr Vorhaben, denn am 26. Oktober 

erhielt Johannes Katzler die Zusage zur Übernahme der Firma. Der lästige 

Konkurrent Lothar Watzke wurde sofort nach dem Ansuchen Katzlers von der 

RSK abgelehnt, weil sie befürchtete, dass Lothar Watzke, aufgrund seiner 

Anstellung bei einem jüdischen Buchhändler, den Betrieb nicht in 

nationalsozialistischem Sinn leiten könnte (vgl. Pawlitschko 1996, 105 f.). 

 

Die erworbenen Bestände der Buchhandlung Richard Lányi transportierte er in die 

Wiedner Hauptstraße 18, seinem neuen Firmensitz. 

 

In einem Ansuchen an die Magistratsabteilung 69 vom 9. Mai 1946 formulierte 

Emilie Reichmann (WStLA, M.Abt. 119, A 25, ÖVA: Handel, Gewerbe 1945-

1950-1425) die ĂArisierungñ der Firma durch Johannes Katzler folgendermaÇen: 

ĂOhne auch nur die geringste Ablºse hierf¿r erhalten zu haben wurde das 

Geschäft von dem Ariseur Katzler übernommen und bis zum Zusammenbruch des 

nationalsozialistischen Regimes im Mªrz 1945 betrieben.ñ 

 

 

Felix Reichmann wurde vom Konzentrationslager Dachau ins 

Konzentrationslager Buchenwald überstellt und dort gefangen gehalten. Ihm 
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gelang es, in die USA zu fliehen. Dort war er 1946 als Kontroll-Offizier in der 

amerikanischen Armee tätig. 

 

Emilie Reichmann glückte die Emigration nach England. 

Der Mitarbeiter der Buch- und Antiquariathandlung Alois Reichmann, Hans 

Edelmann wurde nach der Anzeige Karl Günthers im März 1938 in Schutzhaft 

genommen und musste danach Österreich verlassen. Dreieinhalb Jahre später 

diente er der australischen Armee, übersiedelte nach England und kehrte am 13. 

April 1936 wieder nach Wien zurück (vgl. WStLA, M.Abt. 119, A 25, ÖVA: 

Handel, Gewerbe 1945-1950-142). 

 

 

Abbildung 5: Buchhandlung und Antiquariat Johannes Katzler 

Entnommen aus: WStLA, Volksgericht, A 1, Vg Vr ï Strafakten: Vg 1 Vr 5194/46 
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Abbildung 6: Blick in ein Schaufenster der Buchhandlung 

Entnommen aus: WStLA, Volksgericht, A 1, Vg Vr ï Strafakten: Vg 1 Vr 5194/46 

 

9.3 Die Verlagsbuchhandlung Josef Kende 

 

 

9.3.1 Zur Person Josef Kende 

Josef Kende wurde am 6. Juni 1868 geboren. Im ersten Weltkrieg diente er als 

Rittmeister an der Isonzofront (vgl. Rathauskorrespondenz Wien 2008, 1).  

Im Jahre 1902 trat er als Geschäftsführer in den Verlag Halm & Goldmann ein.  

Gemeinsam mit Hermann Gall, dem Schwiegersohn Goldmanns, sorgte er für 

frischen Wind im Unternehmen. Sie erweiterten die Bestände mit verschiedenen 

Lexika und ĂPoetischen Werkenñ (vgl. Domanova / Hupfer WS 2001/02, 5). 

Im Gründungsjahr 1848 beschränkte sich Paul Halm vornehmlich auf 

medizinische Literatur, die er in seinem Sortiments- und Verlagsgeschäft in 

Würzburg anbot. 1867 expandierte er und etablierte in Wien eine 

Antiquariatsbuchhandlung. 1870 begann Sigmund Goldmann, späterer 


